Gemeindeversammlung

_I_E] Gemeind:e
B8P Bubikon

Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum, Zeit Mittwoch, 15. Dezember 2021, 20.00 Uhr bis 23.30 Uhr
Ort: Turnhalle Geisberg, Schulstrasse 1, 8633 Wolfhausen

Vorsitz: [ | Gemeindeprasidentin

Teilnehmende: 201 Stimmberechtigte (inkl. Gemeindeprasidentin)
Mehrere nicht stimmberechtigte Gaste

Stimmregister:  Das Stimmregister befindet sich im Versammlungslokal und kann beim Gemein-
deschreiber eingesehen werden; es weist 5224 Stimmberechtigte aus.

Stimmenzdhler:  Als Stimmenzahler werden folgenden anwesenden acht Wahlblromitglieder
durch die Gemeindeprasidentin vorgeschlagen und bestatigt:
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Begriissung

Die Gemeindeprasidentin beginnt die Versammlung um 20.00 Uhr mit der Begriissung der an-
wesenden Stimmberechtigten, der Medienvertreterin und der Gaste.

Sie stellt den neuen Gemeindeschreiber[ |vor sowie fiir das Budget, | |
[ lAbteilungsleiter Finanzen a.i.,[__________|fiir die Anfrage zu den Liegenschaften sowie
den CEO, CFO und den Betriebsleiter der Firma Schulthess fiir eine allfallige Stellungnahme fir
das Geschaft Stammgleis-Initiative.

Schutzkonzept Coronavirus

Die Gemeindeprasidentin macht die Anwesenden auf das fiir den heutigen Abend geltende
Schutzkonzept aufmerksam. Das Schutzkonzept wurde rechtzeitig vor der Versammlung auf der
Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Er6ffnung der Versammlung

Die Gemeindeprasidentin stellt fest, dass
e die Ankiindigung der Versammlung
e die Einladung zur Versammlung

e die Bekanntgabe der Traktanden

rechtzeitig, ordnungsgemass und nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt ist. Die zur Behand-
lung bestimmten Antrdge und die dazugehdrigen Akten lagen ab 14. November 2021 wahrend
den ordentlichen Offnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Der Beleuchtende Bericht des Gemeinderates zu den Geschaften der Gemeindeversammlung
konnte im Internet unter www.bubikon.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung
bezogen werden.

Die Gemeindeprasidentin fragt die Versammlung an, ob zur Einladung, zur Traktandenliste oder
zur Aktenauflage Beanstandungen gemacht werden und weist auf das diesbeziigliche Be-
schwerderecht hin. Allfdllige Beschwerden missten an der Versammlung angemeldet und innert
funf Tagen schriftlich, mit Begriindung und einem Antrag, dem Bezirksrat Hinwil eingereicht
werden.

Aus der Versammlung werden keine Beschwerden angekiindigt und die Gemeindeprasidentin
erklart die Versammlung fir eroffnet.

Stimmrecht

Die Gemeindeprasidentin fordert die Gaste auf, sich auf die fiir sie vorgesehenen Platze zu set-
zen. Sie weist darauf hin, dass der Gemeindeschreiber[  |sowie die Abteilungsleiter
Finanzen und Steuern a. i.,| [nicht stimmberechtigt sind. Die Ubrigen nicht
stimmberechtigten Gaste sind auf den speziell zugewiesenen Zuschauerplatzen.

Danach fragt sie die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, ausser an den dafiir
vorgesehenen Platzen, anwesend sind, oder ob jemandem das Stimmrecht bestritten wird.

e Sije stellt fest, dass das Stimmrecht niemandem bestritten wird
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e und dass die Versammlung beschlussfahig ist.

Traktandenliste

Die Gemeindeprasidentin fragt die Versammlung an, ob Antrage zur Traktandenliste gestellt
werden.

Antrdge der Stimmberechtigten

Frau| |stellt den Antrag, dass das Traktandum 6 zuerst behandelt
wird.

Die Stimmberechtigten lehnen den Antrag mit 99 Nein-Stimmen zu 87 Ja-Stimmen ab.

Die Traktanden werden daher gemass Einladung wie folgt behandelt:

1. Abnahme Budget 2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)

2. Festsetzung Steuerfuss 2022

3. Genehmigung der Bauabrechnung tber das Projekt Erweiterungsbau Sekundschule
Bergli 2

4, Bewilligung der Betriebskostenbeitrdage 2022 - 2024 an die Ritterhausgesellschaft Bubi-
kon

5. Beschlussfassung liber die Aufhebung des privaten Gestaltungsplans Fritz Nauer AG

6. Beschlussfassung tiber die Teilrevision des kommunalen Richtplans Verkehr (Initiative
Stammgleis)

7. Beantwortung von Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Formelles

Die Gemeindeprasidentin macht die Versammlung auf folgendes aufmerksam:

e Die Traktanden werden durch ein Mitglied des Gemeinderates erlautert.

Danach tragt die RPK ihren Bericht vor und stellt Antrag.
e Im Anschluss folgen Diskussion, Antrage und Beschlussfassung.
e Es wird ein Beschluss-Protokoll mit ausformulierten Antréagen gefihrt.

e Wer das Wort wiinscht oder Antrage stellen will, hat sich rechtzeitig beim Mikrophon einzu-
finden.

e Jeder Redner hat sich mit Vorname und Name vorzustellen. Anschliessend kann das Votum
vorgetragen werden.

e Ein Antrag muss so formuliert sein, dass bei seiner Annahme ein Beschluss mit einem klaren
Inhalt gefasst ist.
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e Seitens des Gemeinderates werden in der Versammlung grundsatzlich nur noch Verstandnis-
fragen beantwortet.

e Andere Fragen hatten vorgangig als Anfrage im Sinne von § 17 GG gestellt werden mussen.
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Traktandum 1 + 2

F3.6.7
Budget 2022 - Abnahme und Steuerfuss 2022 - Festsetzung

Beschluss 2021-3

Ausgangslage

Jede Gemeinde muss von Gesetzes wegen einen Haushaltsplan (Budget) fir das folgende Jahr
erstellen und gestitzt darauf den Steuerfuss festsetzen. Es dient der Planung der Aufgabener-
fallung im kommenden Rechnungsjahr und legt die Finanzierung dieser Aufgaben fest. Zudem
ist es die Grundlage fiir die Bewilligung von Ausgaben.

Erwdgungen

Das Budget der Politischen Gemeinde fiir das Jahr 2022 liegt zur definitiven Abnahme durch
den Finanzausschuss vor. Zusammenfassend weist das Budget folgende Zahlen aus:

Funktionale Gliederung Budget 2022 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 | Allgemeine Verwaltung 3'686'700.00 930'700.00 | 3'685'700.00 941'300.00
1 | Offentliche Ordnung und | 1'696'100.00 214'400.00 | 1'668'600.00 196'700.00
Sicherheit
2 | Bildung 18'585'700.00 494'900.00 | 18'499'150.00 686'700.00
3 | Kultur, Sport und Freizeit 816'000.00 184'100.00 747'750.00 181'000.00
4 | Gesundheit 2'919'500.00 0.00 | 2'900'800.00 0.00
5 | Soziale Sicherheit 7'993'800.00 | 3'290'800.00 | 7'725'300.00 | 2'585'900.00
6 | Verkehr und Nachrich- 3'286'300.00 554'000.00 | 3'160'100.00 477'100.00
tenlibermittlung
7 | Umweltschutz und 5'926'200.00 | 5'318'900.00 | 5'650'100.00 | 5'069'500.00
Raumordnung
8 | Volkswirtschaft 153'400.00 624'900.00 167'100.00 623'900.00
9 | Finanzen und Steuer 443'000.00 | 32'368'200.00 438'100.00 | 33'072'400.00
45'506'700.00 | 43'980'900.00 | 44'642'700.00 | 43'834'500.00
Gesamtergebnis 1'525'800.00 808'200.00
45'506'700.00 | 45'506'700.00 | 44'642'700.00 | 44'642'700.00

Gemass Budget schliesst die Erfolgsrechnung 2022 bei einem Aufwand von CHF 45506700 und
einem Ertrag von CHF 43980900 voraussichtlich mit einem Aufwandiberschuss von
CHF 1525800 ab. Der verbleibende Aufwandiiberschuss wird dem Bilanziiberschuss belastet.
Im Aufwand der Erfolgsrechnung sind total CHF 1°954‘000 Abschreibungen im steuerfinanzier-
ten Bereich enthalten. Damit betrdgt die Selbstfinanzierung im steuerfinanzierten Bereich
CHF 428200.
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Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermogen zeigt folgendes Bild (in CHF):

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben 7331000 3633000 2741295.12
Einnahmen 665000 724500 563019.52
Nettoinvestitionen 6'666‘000 2908500 2'178275.60

Die Nettoinvestitionen steigen im Vergleich zum Vorjahr von CHF 2908500 auf CHF 6'666‘000.
Die wichtigsten Bruttoinvestitionen sind:

Investitionen Betrag

Sanierung Sunnebergstrasse 200000
Sanierung Strasse Kdmmoos inkl. Kanalisation 290000
Fahrzeugersatz Unterhaltsdienst 200000
Wasserleitung Ebmattstrasse 300000
Wasserleitung Huisliriet — Wolfhauserstrasse 250000
Abwasserpumpwerk Schwimmbad Schwarz (Riti) 500000
Kanalisation Ebmattstrasse / Glarnischstrasse 250000
Kanalisation Regenuberlaufbecken Heidengiimpeli 300000
Klaranlage Schachen, Instandsetzung Klarstrassen 355000

Die Investitionsrechnung im Finanzvermogen zeigt folgendes Bild (in CHF):

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben 0 0 15‘000.00
Einnahmen 0 0 15‘000.00
Nettoinvestitionen 0 0 0.00

Beziiglich des Finanzvermdgens werden somit weder Ausgaben getatigt, noch Einnahmen ein-
genommen.

Steuerfuss

Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag betragt gemdass Budget CHF 19800000 (=
100 %). Zur Deckung des Aufwandiberschusses durch Steuern wdre ein Betrag von
CHF 24489800 erforderlich. Dies entspricht einem Steuerfuss von 125,7 %.

Bei der Festsetzung des Steuerfusses ist zu berlicksichtigen, dass dieser auf ganze Prozente
festgesetzt werden muss. Gleichzeitig ist der Steuerfuss so festzusetzen, dass die Bestimmun-
gen zum Haushaltsgleichgewicht (siehe unten) eingehalten sind. Unter Berlicksichtigung dieser
Vorgaben kann der verbleibende Aufwandiiberschuss von CHF 1525800 dem Bilanziiberschuss
belastet werden, so dass der Steuerfuss fur das Jahr 2022 unverdndert auf 118 % festgesetzt
werden kann.

Bei der Festsetzung des Steuerfusses muss die Gemeinde diverse Bestimmungen des neuen
Gemeindegesetzes und des Handbuchs tiber den Finanzhaushalt der Ziircher Gemeinden ein-
halten. Gemass diesen Bestimmungen sollte der Steuerfuss so festgesetzt werden, dass die Er-
folgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 GG). Pro Jahr darf ein Aufwand-
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Uberschuss in der Hohe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermégen zu-
ziglich 3 % des Steuerertrags budgetiert werden.

Mit Beschluss Nr. 92 vom 22. August 2018 hat der Gemeinderat ein Reglement liber den mittel-
fristigen Haushaltsausgleich verabschiedet und beschlossen, dass der Steuerfuss jahrlich so
festzusetzen ist, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig Gber einen Zeitraum von
sechs Jahren ausgeglichen ist. Dieser Beschluss wurde mit dem Beschluss Nr. 199 vom 30. Sep-
tember 2020, gestliitzt auf das revidierte Gemeindegesetz wieder aufgehoben. Der mittelfristige
Haushaltsausgleich ist nach der Revision des Gemeindegesetzes keine verbindliche Vorschrift
mehr. Das Haushaltsgleichgewicht soll jedoch in der Finanzplanung weiterhin angestrebt wer-
den.

Beleuchtender Bericht
Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die vergangenen Jahre 2016 — 2020

Die Aufwandsteigerungen der vergangenen Jahre konnten 2020 grdsstenteils stabilisiert wer-
den. Bei den Steuerertrdagen kdnnen seit 2017 steigende Ertrdage verzeichnet werden, dieser
Trend setzte sich auch 2020 fort. Die Selbstfinanzierung liegt seit 2018 zwar im positiven Be-
reich, jedoch auf einem eher unterdurchschnittlichen Niveau. So steht fir die vergangenen flinf
Jahre den vergleichsweise tiefen Nettoinvestitionen von 11 Mio. Franken im Steuerhaushalt
eine Selbstfinanzierung von 4 Mio. Franken gegenulber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von
33 % entspricht. Es resultiert ein Haushaltdefizit von knapp 8 Mio. Franken. Die Uberdurch-
schnittlich hohe Nettoschuld, welche auf die negative Selbstfinanzierung in den Jahren 2016
und 2017 zurlickzufihren ist, betragt per Ende 2020 noch 10 Mio. Franken. Der Gesamtsteuer-
fuss wurde in den Jahren 2018 und 2019 um je flunf Prozentpunkte auf 112 % erhoht. Fur das
Jahr 2021 erfolgte eine weitere Erhohung auf 118%. Im Aufwandniveau fiir das Rechnungsjahr
2020 zeigen folgende Positionen einen tUberdurchschnittlich hohen Wert: Abwasserbeseitigung
und Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime.

Mit 3 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2020 etwas tiefer als im Vorjahr. Insbesonde-
re die tieferen Grundstlickgewinnsteuern, welche 2020 nach dem ausserordentlich hohen Er-
trag im Vorjahr wieder einen durchschnittlichen Wert erreichten, sind dafiir verantwortlich.
Demgegeniiber stehen hohere Ertréage bei den ordentlichen Steuern (v.a. Steuern Rechnungs-
jahr und Steuerausscheidungen) sowie leicht tiefere Nettoaufwendungen in verschiedenen Be-
reichen. Mit dem Abschluss 2020 betragt die Steuerkraft knapp 81 % vom Mittelwert. Der Aus-
gleichsbetrag auf Basis der Steuerkraft 2020 (Auszahlung im 2022) liegt rund 1,7 Mio. Franken
tiefer als der im Jahr 2021 budgetierte Betrag.

Bei den Gebihrenhaushalten konnte die Wasserversorgung die Verschuldung weiter reduzie-
ren. Beim Abwasser resultiert seit 2019 eine negative Selbstfinanzierung (Cash Drain), welche
auf die Einfiihrung des eigenen Haushalts beim Zweckverband ARA Weidli mit entsprechend
hoheren Betriebsbeitragen zurickzufihren ist. Dies fiihrte zusammen mit den Investitionen zu
einer entsprechenden Zunahme der Verschuldung. Auch im Bereich Abfall resultiert 2020 eine
negative Selbstfinanzierung, welche auf deutlich héhere Aufwendungen zurlickzufiihren ist.
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Aktuelle Lage

Im Budget 2021 wird mit einem Aufwandiberschuss von 0,8 Mio. Franken gerechnet. Die Hoch-
rechnung per Ende August 2021 zeigt erfreulicherweise eine positive Nettoabweichung von
rund 0,2 Mio. Franken. Somit wird per Ende 2021 von einem Aufwandiiberschuss von rund 0,6
Mio. Franken ausgegangen. Dies ist unter anderem auf einen hoheren ordentlichen Steuerer-
trag zuriickzufiihren. Gleichzeitig wird jedoch mit tieferen Grundstiickgewinnsteuern gerech-
net. Auf der Aufwandseite flihren verschiedene Faktoren zur Ergebnisverbesserung. Beispiels-
weise reduzieren sich die Aufwendungen fiir die Pflegefinanzierung, die wirtschaftliche Hilfe
und das Asylwesen deutlich. Auf der anderen Seite erhohen sich gegeniiber dem Budget die
Kosten in der allgemeinen Verwaltung, der Sonderschule und fiir den Winterdienst. Diese Um-
stande wurden teilweise auch im Budget 2022 mitberiicksichtigt, sofern es sich nicht um einma-
lige Kosten handelt.

Zukunftige Entwicklung

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Er-
tragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Diverse Aufwandsteigerungen in ver-
schiedenen Bereichen (v.a. Bildung und Soziale Sicherheit) belasten den Haushalt in den kom-
menden Jahren. In der Erfolgsrechnung kann mittelfristig mit Uberschiissen von gegen 2 Mio.
Franken gerechnet werden. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 10
Mio. Franken und durchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 15 Mio. Franken ein Haus-
haltdefizit von 5 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden diirften bis 2025 gegen 30 Mio. Fran-
ken ansteigen. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 15 Mio. Franken, was einer ver-
gleichsweise hohen Verschuldung entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird dennoch mit
einem stabilen Steuerfuss gerechnet, nachdem dieser von der Gemeindeversammlung fiir 2021
um sechs Prozentpunkte erhéht wurde. Bei den Geblihrenhaushalten zeichnet sich im Abwas-
ser wegen drohendem Bilanzfehlbetrag eine erneute Tariferhdhung ab, Wasser und Abfall blei-
ben stabil.

Die grossten Haushaltrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanz-
ausgleich), starkeren Aufwandzunahmen, tieferen Grundstiickgewinnsteuern oder ungiinstigen
gesetzlichen Verdanderungen auszumachen.

Begriindung Abweichungen gegeniiber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2022 zeigt gegeniiber dem Budget 2021 einen deutlich hoheren Aufwandiber-
schuss (0,7 Mio. Franken). Dies hat zusammengefasst folgende Griinde. In den Bereichen Bil-
dung (Mehr Gymnasiasten, Mehraufwand fir Begabtenforderung), Kultur (Erhéhung Beitrag
Ritterhaus) und Verkehr (Erhéhung Beitrag Zircher Verkehrsverbund) muss gesamthaft mit
Mehrkosten von rund 0,4 Mio. Franken gerechnet werden. Wir bereits erwdhnt, entwickelten
sich die Grundstiickgewinnsteuerertrdage negativ. Wir gehen davon aus, dass sich die Ertragsla-
ge im Jahr 2022 noch einmal leicht verschlechtern wird. Es wird mit 0,4 Mio. Franken Minderer-
tragen gerechnet. Aufgrund der hoheren eigenen Steuerkraft im Jahr 2020 und der gleichzeitig
sinkenden kantonalen Steuerkraft reduziert sich der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzaus-
gleich erheblich. Der Minderertrag belduft sich auf rund 1,7 Mio. Franken.
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Positiven Einfluss auf das Budget 2022 hat der prognostizierte Steuerertrag. Der mutmassliche
Mehrertrag belduft sich auf rund 1,4 Mio. Franken. Im Bereich der Sozialen Sicherheit kann mit
um rund 0,4 Mio. Franken tieferen Nettokosten gerechnet werden. Die héheren kantonalen
Beitrdge an die Erganzungsleistungen tragen massgeblich zur Reduktion der Nettoaufwendun-
gen bei.

Begriindung des Antrags zum Steuerfuss

Im Dezember 2020 wurde durch die Gemeindeversammlung fir das Jahr 2021 eine Steuerfuss-
erhéhung von 6% beschlossen. Der Gemeinderat moéchte den Steuerfuss, trotz tieferen Res-
sourcenzuschiissen, stabil gestalten. In den Jahren 2022 — 2024 muss mit héheren Aufwand-
Uberschiissen gerechnet werden. Eine Erholung der kantonalen Steuerkraft ist fiir die Gemein-
de Bubikon elementar. Mit einer solchen kann man jedoch nicht vor 2023 rechnen. Dies bedeu-
tet, dass im Budget 2025 erstmals wieder mit héheren Ressourcenzuschiissen gerechnet wer-
den darf (Verzogerung der Auszahlung jeweils 2 Jahre).

Antrag Gemeinderat

Im Rahmen des Geschafts werden zwei Antrdage gestellt, iber welche in zwei separaten Ab-
stimmungen Beschluss gefasst wird.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,
1. Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde zu genehmigen;

2. Dem unveranderten Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 118 % zuzustimmen.

Referent: Gemeinderat: Ressortvorsteher Finanzen und Steuern
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Abschied der Rechnungspriifungskommission

1 Bericht RPK

Seite 32

Die Rechnungsprifungsk ission hat das vorliegende Budget 2022 der Politischen Gemeinde Bubikon nach 1 ict k geprift.
Trotz insg t hoherer Steverkraft tiert ein Aufwandsib huss von CHF 1'525°800.—, Dies ist unter anderem auf den Rickgang des Ressourcenausgleichs um CHF
1'654'700.— und auf tiefere Ei bei der G innsteuer von CHF 400°000 - zurickzufihren,
Die Erwartungen der R gsprifungsk ission, dass die angekindigten Sparmassnahmen zeitnah initilert und umgesetzt werden, haben sich bisher nicht erflllt. Ferner
erachtet die Rechnungsprifi b ission auch die Ar g 12U wei Spar t als ungenigend. Diese Einschatzung wird auch durch die externe

fischaft swissplan.ch B fir 6ifentliche Haushalte AG bestatigt, welche in ihrer Beurteilung eine kritische Verfolgung der Aufwandspositionen wahrend des
Haushaltsvollzugs sowie zur Beg g der Aufwar ein striktes it
Die Rechnungsprifungsk issh im Hinblick auf die erfolgten personellen Veranderungan und der damit hangenden Stabilisierung in der Verwaltung, dass

nun diese Empfehlungen rasch und konsequent umgesetzt werden, und dadurch nicht nur ein AL benvollzug mit

Kostenunterschreitungen, dies auch investitionsseitig, erzielt werden kdnnen.

2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand

Ertrag ohne ordentliche Steuemn Rechnungsjahr

Zu deckender Aufwandiib. h

Investiti I Vi I & i "

Einnahmen Verwaltungsvermagen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermégen

Investiti Fi Ausgaben Finanzvermdgen
Einnahmen Finanzvermégen

Die Rechnungsprifungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gi i i fir

Antrag Rechr ion zum Budget

3 dem durchaus auch

Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

45'506'700.00
20'616'300.00
-24'889'800.00

7'331'000.00
665'000.00
6'666'000.00

rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Die Rechnungsprifungskommission beantragt der Gemeindeversammiung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Bubikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates

zu genehmigen.

3 Antrag der if ission zur

Einfacher Gi ind trag (100 %)

Steuerfuss Antrag Gemeinderat

Mit Steuern zu deckender Aufwandiberschuss

Steuerertrag bei 118%
Aufwandiberschuss

Antrag RPK zum Steuerfuss

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Die Rechnungsprufungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 118% (Vorjahr 118%) festzusetzen.

Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Der Aufwandiberschuss der Erfolgsrechnung in der Hohe von CHF 1'525'800.— wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

8608 Bubikon, 27.10.2021
R § . e inde Bubi

19'800'000.00

118%
-24'889'800.00
23'364'000.00
-1'525'800.00

118%
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Antrdge der Stimmberechtigten

Von den Stimmberechtigten werden keine Antrage gestellt.

Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr:

1. Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird bei 118 % festgesetzt.

Seite 33
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Traktandum 3

L2.2.2 Beschluss 2021-4
Projekt "Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2" - Abnahme der Bauabrechnung

Kurz und biindig

Die Gemeindeversammlung vom 6. September 2017 hat mit Beschluss Nr. 5 fiir das Projekt
»Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“ — Erstellung von flinf multifunktionalen Raumen,
einen Kredit von CHF 2490000 bewilligt.

Mit Beschluss vom 21. Juni 2017 hat der Gemeinderat die Baubewilligung fiir die Erstellung des
eingangs genannten Projektes erteilt (BG-Nr. 2017-019).

In der Zwischenzeit wurde die Baute erstellt, die Schlussabnahme durchgefiihrt und die Be-
zugsbewilligung erteilt. Die Raume werden bereits im Schulbetrieb verwendet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021 die Abrechnung tber
CHF 2'391'791.50 fir das Projekt ,Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“ mit einer Kredit-
unterschreitung von CHF 98208.50 zu genehmigen.

Beleuchtender Bericht

Die Gemeindeversammlung vom 6. September 2017 hat mit Beschluss Nr. 5 fir das Projekt
»Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“ — Erstellung von finf multifunktionalen Raumen,
einen Kredit von CHF 2490000 bewilligt.

Mit Beschluss vom 21. Juni 2017 hat der Gemeinderat die Baubewilligung fiir die Erstellung des
eingangs genannten Projektes auf dem Grundstlick Kataster-Nr. 2539 erteilt (Baugesuch Nr.
2017-019).

Das Grundstiick Kataster-Nr. 2539 befindet sich im Verwaltungsvermogen der Gemeinde und
liegt in der Zone fir 6ffentliche Bauten.

In der Zwischenzeit wurde die Baute erstellt, die Schlussabnahme durchgefiihrt und die Be-
zugsbewilligung erteilt. Die Baute ist bei der Kantonalen Gebaudeversicherung unter der Num-
mer 752 versichert. Der Schatzungswert per 1. Januar 2020 betragt CHF 1'700'063 (ohne Land).
Fiir dieses Projekt wurde der folgende Kredit bewilligt:

BKP | Verwendung Betrag
1 Vorbereitungsarbeiten 95‘000.00
2 Gebaude 1905‘000.00
3 Betriebseinrichtungen 260000.00
4 Umgebung 60‘000.00
5 Baunebenkosten 90‘000.00
7 Reserve 80°000.00
Total 2‘490°000.00
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Die Finanzierung erfolgte durch Aufnahme von Krediten, da

Verfligung standen.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung des Anbaus zeigt folgendes Bild:
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keine eigenen flissigen Mittel zur

Projektkosten

BKP | Position Kredit in CHF | Kosten in CHF | Differenz
Vorbereitungsarbeiten 95‘000.00 29'974.30 | 65'025.70
Gebaude 1‘905‘000.00 | 1'854'379.32 | -80'325.22
(Inkl. Bestand PF — Massnahmen Bergli) 130945.90

3 Betriebseinrichtungen 260°000.00 194'882.30 | 65'117.70

4 Umgebung 60‘000.00 86'204.95 | -26'204.95

5 Baunebenkosten 90‘000.00 92'534.73 | -2'534.73

7 Reserve 80°000.00 2'870.00 | 77'130.00
Total 2‘490°000.00 | 2'391'791.50 | 98208.50

Grundsatzlich kann man von einer Punktladung sprechen, da sich die Mehr -/ Minder — Kosten
sich nahezu die Waage halten. In der Baubewilligung wurden die Feuerpolizeilichen Auflagen
von der periodischen Kontrolle auferlegt, was zu einem zusatzlichen Kostenblock in BKP 2 ge-
fihrt hat. Weiter musste die Auflage der Behindertenkonferenz zur Schaffung der Grundlagen
(Liftschacht) eines Behinderten Liftes erstellt werden. Die massive Einsparungen (BKP 1 Vorbe-
reitungsarbeiten) konnte durch die Leistungen vom Schulhauswart (gelernter Forstwart) in der
Rodung der Umgebung erlangt werden. Im BKP 4 mussten zusatzlich die Schnellbahn, die
Sprunggrube, die Zufahrt fiir die Feuerwehr und die Anpassung der Hecke durch Naturhecke
erganzt werden.

Der vom Gemeinderat bewilligte Nachtragskredit fir die Feuerpolizeilichen Auflagen (CHF
100°000) vom 19. Juni 2019 wurden nicht benétigt. Der Projektierungskredit — Erweiterungsbau
Bergli 2 Schulpflegebeschluss vom 27. September 2016 (CHF 94‘000) wurde ebenfalls nicht be-
notigt. Die Feuerpolizeilichen Auflagekosten und die Projektierungskosten konnten im bewillig-
ten Baukredit von CHF 2490000 untergebracht werden.

Folgekosten

Die flir das eingangs genannte Projekt getétigte Investition bewirkt kiinftige finanzielle, betrieb-
liche und personelle Folgekosten. Diese Folgekosten werden nicht zum Verpflichtungskredit des
Vorhabens hinzugerechnet. Sie gelten aber in Zukunft als gebundene Ausgabe. Daher wurden
die Folgekosten im beleuchtenden Bericht zum Verpflichtungskredit wie nachstehend aufge-
flhrt ausgewiesen. Folgeertrdage wurden keine ausgewiesen:

Jahrliche Folgekosten Nach HRM1 Nach HRM2

Jahrliche Abschreibungen CHF 249‘000.00 | CHF 72‘478.55
Verzinsung von Krediten CHF 24'900.00 | CHF 23917.90
Mehraufwand Reinigung CHF 35‘000.00 | CHF 35‘000.00
Mehraufwand Energiekosten CHF 6°000.00 CHF 6°000.00
Mehraufwand Strom CHF 1000.00 CHF 1000.00
Total fur ein Jahr CHF 315900.00 | CHF 138‘396.45
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Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,

1. Der Abrechnung Uber das Projekt ,Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“ (ber
CHF 2'391'791.50, mit einer Kreditunterschreitung von CHF 98°208.50 zuzustimmen.

Referent: Gemeinderat | Ressortvorsteher Liegenschaften und Sicherheit

Abschied der Rechnungspriifungskommission

Die RPK hat die Bauabrechnung des Projekts , Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“, Erstel-
lung eines Anbaus mit finf multifunktionalen Raumen, geprift.

Bei einem bewilligten Kreditbetrag von CHF 2‘490°000 schliesst die Bauabrechnung mit einer
Investitionssumme inkl. Betriebseinrichtungen von CHF 2‘391‘791.50, d.h. mit Minderkosten
von CHF 98208.50 ab.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2021, die vorliegende Bauab-
rechnung Uber CHF 2‘391‘791.50 fiir das Projekt , Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2
mit einer Kreditunterschreitung von CHF 98°208.50 zur Annahme.

Antrage der Stimmberechtigten

Von den Stimmberechtigten werden keine Antrage gestellt.

Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr:

1. Der Abrechnung liber das Projekt ,Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2“ Gber CHF
2'391'791.50, mit einer Kreditunterschreitung von CHF 98208.50, wird zugestimmt.


walte
Textfeld
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Traktandum 4

K4.2.6 Beschluss 2021-5
Ritterhausgesellschaft Bubikon - Betriebskostenbeitrage 2022-2024

Kurz und biindig

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Ritterhausgesellschaft Bubikon fir
die Jahre 2022-2024 einen jahrlich wiederkehrenden Betriebskostenbeitrag von CHF 100000
auszurichten, um den Betrieb des Johannitermuseums von 2022-2024 weiterfiihren zu kbnnen.

Beleuchtender Bericht

Die Ritterhausgesellschaft Bubikon ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Zivilgesetzbuches
(ZGB). Die Gesellschaft ersucht die Gemeinde Bubikon um einen jahrlich wiederkehrenden Be-
triebskostenbeitrag von CHF 100000, um den Betrieb des Johannitermuseums von 2022-2024
weiterfiihren zu kénnen.

Das Ritterhaus Bubikon

Das Ritterhaus Bubikon kann mit einer wechselvollen und traditionsreichen Geschichte aufwar-
ten. Nach seiner Riickkehr vom dritten Kreuzzug 1192 schenkte Diethelm V. von Toggenburg
den Johannitern seinen Hof und die Kapelle der Gemeinde Bubikon. Diese errichteten dort 1215
eine Komturei, der in der Folge weitere Schenkungen und Vergabungen zufielen. Als letzter
Prior des Konvents amtete der Chronist Johannes Stumpf, der 1528 zur Reformation Ubertrat.
Zirich zog nun die Kommende an sich, gab sie aber 1532 dem Orden zuriick, unter der Bedin-
gung, dass der seit 1530 auf Malta niedergelassene, nun Malteserorden genannte Eigentiimer,
als Statthalter reformierte Ziircher einsetzte. Der Orden verkaufte dann 1789 den Rest der
Herrschaft, unter wechselnden Eigentlimern blieb die Ritterhaus-Liegenschaft bis 1936 in Pri-
vatbesitz. Dann ging die Liegenschaft an die neu gegriindete Ritterhausgesellschaft Bubikon
Uber, die 1941 in den restaurierten Gebauden ein Johannitermuseum eroéffnete.

Das Ritterhaus Bubikon ist heute das einzige in seiner Anlage gut erhaltene Ordenshaus der
Johanniter in der Schweiz. Es handelt sich um eine ausserordentlich wertvolle Gebdudegruppe
des 13. bis 16. Jahrhunderts in unverbauter Umgebung. Als herausragendes mittelalterliches
Baudenkmal ist es fiir die Geschichte des Kantons Ziirich von grosser Bedeutung. Im Ritterhaus
Bubikon spiegelt sich die kulturelle Leistung des Johanniterordens in ausserordentlicher Weise.
Die erhaltene Bausubstanz des Ritterhauses Bubikon darf mit jener des Schlosses Kyburg vergli-
chen werden. Nach den Satzungen der Ritterhausgesellschaft bediirfen bauliche Verdanderun-
gen der Zustimmung des durch den Regierungsrat des Kantons Zirich bezeichneten Vertreters
im Vorstand. Die 1936 gegriindete Ritterhausgesellschaft betreut die historischen Gebaude und
das angegliederte Johannitermuseum durch einen ehrenamtlich arbeitenden Vorstand.

Wirde die Ritterhausgesellschaft ihre Tatigkeit aufgeben miissen, hatte der Kanton die Pflicht,
entweder die Gebdude, denen als Schutzobjekt kantonale Bedeutung zukommt, selbst zu (iber-
nehmen oder eine neue Tragerschaft zu finden.
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Leistungen der Gemeinde bis ins Jahr 2021

Mit Beschluss vom 22. Marz 2000 bewilligte die Gemeindeversammlung die Ausrichtung eines
jahrlich wiederkehrenden Beitrages von CHF 50000 an den Betrieb und Unterhalt des Ritter-
hauses Bubikon. Dieser Beitrag wurde bis 2016 tGberwiesen.

Mit Beschluss vom 7. Dezember 2016 hat die Gemeindeversammlung beschlossen, dass der
Ritterhausgesellschaft fir den Zeitraum von 2017-2020 jahrlich je CHF 100°‘000 an den Betrieb
und Unterhalt des Ritterhauses ausgerichtet werden. Diese Unterstitzung ist im Jahre 2020
ausgelaufen.

Zwecks Weiterflihrung dieser Unterstiitzung hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Ge-
meindeversammlung ein Geschaft unterbreitet wird, wonach der Ritterhausgesellschaft fiir die
Jahre 2021-2024 weiterhin jahrlich wiederkehrend CHF 100°000 ausgerichtet werden sollen.
Dieses Geschaft war flr die Gemeindeversammlung vom 25. Marz 2020 traktandiert. Aufgrund
der Coronavirus-Pandemie hat der Gemeinderat diese Gemeindeversammlung verschoben.

Mit Beschluss Nr. 2020-79 vom 2. April 2020 hat der Gemeinderat zur Abfederung der finanziel-
len Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie eine Ausgaben- und Schuldenbremse beschlos-
sen. In diesem Zusammenhang wurde der Beschluss Nr. 2019-259 vom 23. Oktober 2019 betr.
Ausrichtung eines jahrlich wiederkehrenden Betriebskostenbeitrages tiber CHF 100000 fir die
Jahre 2021-2024 an die Ritterhausgesellschaft Bubikon in Wiedererwagung gezogen. Es wurde
beschlossen, dass dieses Geschaft erst im Jahr 2021 der Gemeindeversammlung zur Beschluss-
fassung vorgelegt wird. Fir das Jahr 2021 wurden CHF 50000 in das Budget aufgenommen
(Konto-Nr. 3290.3636.01).

Mit Verfligung Nr. 1384/2020 vom 20. Januar 2021 hat die Baudirektion des Kantons Ziirich der
Ritterhausgesellschaft Bubikon an die Betriebskosten fiir den Zeitraum 2021-2024 einen jahrli-
chen Beitrag von je CHF 175000 zugesichert. Die Beitrage fir die Jahre 2022-2024 wurden an
die Bedingung geknupft, dass die Gemeinde Bubikon und/oder die umliegenden Gemeinden
sich ab 2022 wieder mit jahrlich CHF 100'000 an den Betriebskosten beteiligen.

Beurteilung des Gesuches

Der Gemeinderat hat das Beitragsgesuch geprift. Er ist zum Ergebnis gelangt, dass das Johanni-
termuseum eines der wichtigsten seiner Art ist. Es zeichnet sich durch Qualitat und Professiona-
litat aus. Konnte der Betrieb infolge mangelnder Finanzen kiinftig nicht mehr im gleichen Aus-
mass und mit der gleichen Sorgfalt weitergefiihrt werden, hatte dies qualitative Abstriche und
einen Verlust in der Museumslandschaft zur Folge. Die Ritterhausgesellschaft hat auch in den
vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet. Es liegt im Interesse der Gemeinde, dass das Johanni-
termuseum Bubikon seinen Platz im Kultur- und Freizeitmarkt behaupten kann und dass es fiir
viele im Kanton Zirich und dartber hinaus Wohnhafte eine Museumsdestination bleibt. Der
Gemeinderat erachtet einen Finanzbedarf von CHF 300‘000 fiir den Zeitraum 2022-2024 als
ausgewiesen.

Zustandigkeit

Die Beschlussfassung tber die Ausrichtung eines jahrlich wiederkehrenden Betriebskostenbei-
trages von CHF 100000 an die Ritterhausgesellschaft Bubikon, befristet fiir die Jahre 2022-
2024, fallt in die Zustandigkeit der Gemeindeversammlung.
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Auflage

Bewilligt die Gemeindeversammlung den jahrlich wiederkehrenden Betriebskostenbeitrag, ist
dieser jahrlich abzurechnen. Die Ritterhausgesellschaft hat die Auszahlung des gewinschten
Betrags direkt beim Gemeinderat zu beantragen. Die Auszahlung erfolgt, nachdem der Ge-
meinderat das Budget der Ritterhausgesellschaft fiir das entsprechende Beitragsjahr und die
Rechnung des Vorjahrs geprift und genehmigt hat.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,

1. Der Ritterhausgesellschaft Bubikon wird fir die Jahre 2022-2024 ein jéhrlich wiederkehren-
der Betriebskostenbeitrag von CHF 100°000 unter Auflagen ausgerichtet.

Referent: Gemeinderat[  |Ressortvorsteher Finanzen und Steuern

Abschied der Rechnungspriifungskommission

Die RPK hat den Antrag des Gemeinderates vom 9. Marz 2021 fiir die Ausrichtung eines jahrlich
wiederkehrenden Betriebskostenbeitrages an die Ritterhausgesellschaft Bubikon von
CHF 100000 unter Auflagen fiir die Jahre 2022 — 2024 gepriift.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2021, den vorliegenden An-
trag ,, Ausrichtung eines jahrlich wiederkehrenden Betriebskostenbeitrages an die Ritterhausge-
sellschaft Bubikon von CHF 100‘000 unter Auflagen fiir die Jahre 2022 —2024“ zur Annahme.

Antrage der Stimmberechtigten

Von den Stimmberechtigten werden keine Antrage gestellt.

Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr:

1. Der Ritterhausgesellschaft Bubikon wird fiir die Jahre 2022-2024 ein jahrlich wieder-
kehrender Betriebskostenbeitrag von CHF 100°‘000 unter Auflagen ausgerichtet.


walte
Textfeld
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Traktandum 5

B1.8 Beschluss 2021-6
GP Fritz Nauer AG
Parzellierung - Aufhebung Gestaltungsplan

Ausgangslage

Auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 4755 (alt Kat.-Nr. 3317) besteht der Private Gestaltungsplan Fritz
Nauer AG Werk Stid (genehmigt mit Verfiigung der Baudirektion des Kantons Ziirich ARV / 1098
/ 2003) vom 20. Oktober 2003).

Mit diesem Gestaltungsplan wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die ur-
springlich geplante Betriebserweiterung der Firma FoamPartner Switzerland AG (vormals Fritz
Nauer AG) geschaffen. Damit sollte die geplante Betriebserweiterung auf Grundlage eines Vor-
projektes zielgerichtet umgesetzt werden kénnen.

Die KODIAK AG, Dufourstrasse 155, 8008 Zirich, hat am 24. Februar 2021 das Grundstiick Kat.-
Nr. 4755 (Teilbereich des frilheren Grundstiicks alt Kat.-Nr. 3317) erworben. Die urspriinglich
beabsichtigte Betriebserweiterung innerhalb des Gestaltungsplanes ist aus heutiger Sicht fir
die neue Grundsticksbesitzerin kein Thema mehr. Anstelle der Betriebserweiterung ist auf die-
sem Grundstiick nun eine Wohniiberbauung vorgesehen.

Gesuch um Aufhebung des privaten Gestaltungsplans Fritz Nauer AG

Mit Schreiben vom 5. Mai 2021 ersucht die KODIAK AG um Aufhebung des Gestaltungsplans
Fritz Nauer AG.

Die FoamPartner Switzerland AG, als Eigentlimerin des Grundstlickes Kataster-Nr. 4754, wel-
ches ebenfalls im Perimeter des Gestaltungsplans liegt, hat ihrerseits mit Schreiben vom 26.
April 2021 um Aufhebung des Gestaltungsplans ersucht.

Gemass § 87 i.V.m. § 82 PBG konnen Gestaltungsplane aufgehoben werden, wenn weder eine
wesentliche Bautatigkeit eingesetzt hat, die von den eingerdumten Moglichkeiten Gebrauch
macht, noch entsprechende ernsthafte Bestrebungen nachgewiesen werden. Da der Zweck des
Gestaltungsplans (Betriebserweiterung der Fritz Nauer AG) nicht mehr verfolgt wird und die
geplante Mehrfamilienhausiiberbauung mit dem derzeit rechtskraftigen privaten Gestaltungs-
plan nicht realisiert werden kann, ist eine Aufhebung des Gestaltungsplans angezeigt. Dadurch
werden die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung wieder massgebende Grundlage zur
Beurteilung von Bauvorhaben auf diesem Grundstiick.

Der Gemeinderat unterstitzt die Aufhebung des privaten Gestaltungsplanes Fritz Nauer AG und
der Zufuhrung zur urspriinglichen zonenkonformen Nutzung in der 3-geschossigen Wohnzone
mit Gewerbeerleichterung WG3. Der westliche kleinere Grundstticksteil ist der Industriezone 17
zugewiesen und soll einstweilen weiterhin als Parkplatz dienen.

Gemaéss § 7 Abs. 1 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind bei der Aufstellung und Anderung
der Richt- und Nutzungsplane nach- und nebengeordnete Planungstrager rechtzeitig anzuho-
ren. Die Offentliche Auflage fand vom 2. Juli 2021 bis 30. August 2021 statt. Es sind keine Ein-
wendungen oder Antrdge eingereicht worden. Von den Nachbargemeinden und der Region
Zurich Oberland RZO sind nur positive Stellungnahmen eingegangen.
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Das Amt fir Raumentwicklung ARE hat mit Schreiben vom 16. August 2021 zum Aufhebungsge-
such Stellung genommen und stuft die Aufhebung als genehmigungsfahig ein.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,

1. Der Aufhebung des privaten Gestaltungsplans Fritz Nauer AG zuzustimmen.

Referent: Gemeinderat| | Ressortvorsteher Hochbau und Planung

Antrdge der Stimmberechtigten

Von den Stimmberechtigten werden keine Antrage gestellt.

Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr:

1. Der Aufhebung des privaten Gestaltungsplans Fritz Nauer AG wird zugestimmt.


walte
Textfeld
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Traktandum 6

V2.5.2 Beschluss 2021-7
Stammgleis Bubikon-Wolfhausen - Einzelinitiative - Verabschiedung fiir die GV vom 15. De-
zember 2021

Kurz und Biindig

Am 19. Juni 2020 reichten | |
I | dem Gemeinderat eine Einzelinitiative mit dem Titel ,,Zur Erhaltung des
Stammgleises Bahnhof Bubikon - Wolfhausen (Eintrag in den kommunalen Richtplan)" ein. Sie
beabsichtigen damit den (Wieder-)Eintrag der ganzen bestehenden Gleisanlage des Stammglei-
ses von Bubikon, inklusiv Anschluss an das SBB Netz, bis zur Kreuzung mit der Oberwolf-
hauserstrasse in Wolfhausen. Dieser Richtplaneintrag soll den Schutz der Gleisanlage sicherstel-
len.

Aufgrund der eingereichten Einzelinitiative bedarf es einer Anderung der Richt- und Nutzungs-
plane. Dazu wurden im Rahmen der 6ffentlichen Auflage, rechtzeitig nach- und nebengeordne-
te Planungstrager und auch Personen angehort, die an der Gemeindeversammlung nicht
stimmberechtigt sind wie Liegenschaftsbesitzer oder Gewerbe- und Industriebetriebe.

Die entsprechenden Berichte liegen vor. Von Seiten der SBB wird klar ein erneuter Anschluss
des Stammgleises an das SBB-Netz abgelehnt. Der Bahnanschluss an die SBB Gleisanlage sei
nicht mehr moglich, ohne die Fahrplanstabilitdt im Abschnitt Rapperswil-Wetzikon zu gefahr-
den und fiir eine Reaktivierung des Stammgleises resp. des Wiederanschlusses an das SBB Netz
sei ein entsprechendes Gesuch an das Bundesamt fiir Verkehr einzureichen. Ein allfilliger Wie-
deranschluss des Stammgleises Bubikon/Wolfhausen an das SBB-Netz misse fiir die SBB kos-
tenneutral sein. Eine Kostenbeteiligung seitens SBB fiir den Wiederanschluss sowie die Instand-
haltung der zusatzlichen Bahnanlagen und den Betrieb auf dem Stammgleis sei ausgeschlossen.
Es ist daher kaum vorstellbar eine Bewilligung fiir einen erneuten Anschluss zu erhalten und
wenn, dann wiirde die Gemeinde mit erheblichen Kosten belastet. Bereits der erneute Einbau
der Anschlussweiche dirfte die Gemeinde mehrere hunderttausend Franken kosten. Wie hoch
die jahrlichen Unterhaltskosten sein werden, ldsst sich heute nicht beziffern.

Von Seiten der Unternehmen und Gewerbetreibenden in Wolfhausen fehlt das Interesse fiir
einen erneuten Anschluss an das SBB-Netz fiir den Gitertransport. Insbesondere bemangelt die
Firma Schulthess die fehlende bauliche Weiterentwicklungsmoglichkeit aufgrund der bestehen-
den Gleisanlagen. Sie wiirde den Standort Wolfhausen gerne ausbauen, dafiir muss sie die
Moglichkeit haben, die Gleisanlagen auf ihrem Firmenareal entfernen zu kénnen. Dies wiirde
die Initiative aber verhindern.

Dort wo das Gleis im Naturraum verlauft, besteht heute schon ein erheblicher Schutz durch
kantonale und kommunale Schutzverordnungen. Ein Richtplaneintrag bringt hier keinen zusatz-
lichen Nutzen.

Die RZO-Planungskommission beurteilt den Eintrag des Stammgleises in den kommunalen
Richtplan Verkehr aus raumplanerischen Griinden als fragwirdig. Es wird empfohlen, eine Un-
terschutzstellung als Kulturobjekt zu prifen.


walte
Textfeld

walte
Textfeld
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Beleuchtender Bericht

1. Initiativbegehren

Am 19. Juni 2020 reichten die Stimmbirger, | |
| | dem Gemeinderat eine Einzelinitiative mit dem Titel ,,Zur
Erhaltung des Stammgleises Bahnhof Bubikon - Wolfhausen (Eintrag in den kommunalen Richt-
plan)" ein. Der Gemeinderat hat diese Initiative wegen formellen und materiellen Mangeln zur
Uberarbeitung zuriickgewiesen. In der Folge erklirte der Gemeinderat die Einzelinitiative aus
verschiedenen Griinden fiir ungiltig.

Die Initianten erhoben beim Bezirksrat Rekurs gegen den erwdhnten Beschluss des Gemeinde-
rates. In teilweiser Gutheissung des Rekurses hat der Bezirksrat den Gemeinderatsbeschluss im
Januar 2021 aufgehoben und die Einzelinitiative ,zur Erhaltung des Stammgleises Bahnhof Bu-
bikon-Wolfhausen (Eintrag in den kommunalen Richtplan)” fir giiltig erklart und der Gemeinde-
rat hat sie in der Folge am 3. Marz 2021 mit folgendem Wortlaut verabschiedet:

1.1 Initiativtext

Der kommunale Richtplan der Gemeinde Bubikon wird wie folgt geéindert:

(Wieder-)Eintrag der ganzen bestehenden Gleisanlage des Stammgleises von Bubikon (inkl.
Anschluss an das SBB Netz) bis zur Kreuzung mit der Oberwolfhauserstrasse in Wolfhausen.

Gemdss: Merkblatt Kommunaler Richtplan Verkehr d. Kantons Ziirich vom 27. November 2018.
Die unterzeichnenden, in der Gemeinde Bubikon-Wolfhausen wohnhaften Stimmberechtigten,
stellen gestiitzt auf §§ 146 ff. des Gesetzes Uber die politischen Rechte (GPR) in der Form eines
ausgearbeiteten Entwurfs das unter dem Punkt 1.1 aufgefiihrte Initiativbegehren.

1.2 Begriindung der Initianten

Das bestehende Bahngleis ab Bahnhof Bubikon bis zur Kreuzung mit der Oberwolfhauserstrasse
in Wolfhausen ist das letzte Teilstlick des ehemaligen Stammgleises der Uerikon-Bauma-Bahn
(1901-1948), welches zusammen mit dem Bahnhofgebaude in Wolfhausen als ganze Anlage
erhalten geblieben ist. Diese Bahnanlage ist ein wichtiger und noch intakter Zeuge der Indust-
rie- und Bahnkultur in der Gemeinde Bubikon des 20. Jahrhunderts und soll in ihrer Gesamtheit
erhalten bleiben.

Wirde das Gleis durch Wegfall einzelner Teile unterbrochen, wiirde dieses wertvolle Kulturgut
flr immer zerstort. Das Stammgleis ist im Besitz der Gemeinde Bubikon. Es gehoért zur Gemein-
de Bubikon-Wolfhausen und verbindet die Dorfteile als «Leitfaden» miteinander. Die Chilbifahr-
ten sind etablierte Volks-Kultur seit bald 40 Jahren, welche es weiterhin zu pflegen gilt. Ebenso
die Fahrten zum Fruhlingsmarkt in Wolfhausen und zum Weihnachtsmarkt im Ritterhaus. Der
Dorfteil Wolfhausen verdankt dem Stammegleis einen grossen Anteil seiner Entwicklung. Diesem
Umstand soll Rechnung getragen werden.

Vor 2013 war das Gleis im Richtplan der Gemeinde Bubikon noch als Stammgleis eingetragen,
ebenso im Verkehrsplan der Planungsgruppe Zircher Oberland (PZO). Mit dem Wiedereintrag
in den kommunalen Richtplan kann gewaéhrleistet werden, dass keine baulichen oder andere
Massnahmen (z.B. Verkauf von Grundstlicken durch die Gemeinde) eingeleitet werden kdnnen,
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die zu einer Zerstorung des Stammgleises fihren wiirden. (Siehe Merkblatt Kommunaler Richt-
plan Verkehr des Kantons Ziirich vom 27. November 2018, Seite 5 unten)

Damit hatte die Bevdlkerung von Bubikon ein Mitspracherecht, um liber die Zukunft des
Stammegleises zu entscheiden!

2. Rechtliche Priifung

Gegenstand der Initiative ist eine Anderung des kommunalen Richtplans, der gemass § 32 Abs.
3 Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) in Verbindung mit Art. 13 Ziffer 1 (in der geltenden
Fassung) der Gemeindeordnung (GO) Bubikon, in der Zustandigkeit der Stimmberechtigten in
der Gemeindeversammlung und daher initiativfahig ist (§ 147 Abs. 1 Gesetz liber die politischen
Rechte (GPR, LS 161)).

Der kommunale Richtplan und somit auch seine Anderungen bediirfen der Genehmigung (§ 32
Abs. 3 Satz 2 PBG) der Baudirektion (§ 2 lit. b PBG), die auch eine Zweckmassigkeits- und Ange-
messenheitspriifung umfasst (§ 5 PBG).

Bei der eingereichten Initiative handelt es sich um eine Einzelinitiative in der Form des ausgear-
beiteten Entwurfs mit der eine Anderung des kommunalen Richtplans Verkehr der Gemeinde
Bubikon bezweckt wird (§ 146 Abs. 1 i.V.m Art. 120 Abs. 2 GPR). Der Bezirksrat hat im genann-
ten Stimmrechtsrekurs-Beschluss (GE.2020.125, S. 17/33) nichts Gegenteiliges erwogen.

Eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs ist ein in allen Teilen konkret formu-
lierter Beschlussentwurf in seiner endgiltigen, vollziehbaren Form (§ 120 Abs. 2 GRP). Das An-
liegen ist inhaltlich derart umschrieben und abschliessend redigiert, dass der Gemeinderat zur
materiellen Gestaltung nichts mehr beitragen kann. Der Wortlaut einer solchen Initiative ist fir
die Behorden formell und inhaltlich verbindlich. Die Initiative darf weder abgeandert, korrigiert
noch erganzt werden. Ausgenommen sind rechtssetzungstechnische Bereinigungen, sofern die
Initiantin oder der Initiant ihnen zustimmt.

Einzelinitiativen in Versammlungsgemeinden kénnen nach § 147 Abs. 1 GPRi.V.m. § 15 Abs. 1
Gemeindegesetz (GG) liber Gegenstande, die der Abstimmung in der Gemeindeversammlung
unterstehen, eingereicht werden. Der Inhalt des Initiativrechts richtet sich nach jenem des Re-
ferendumsrechts. Es handelt sich um Geschafte, die das kantonale Recht oder die Gemeinde-
ordnung der Gemeindeversammlung zuweisen. Dazu gehort, wie es in Art. 13 Ziff. 1 GO statu-
iert wird, mitunter die Festsetzung und Anderungen des kommunalen Richtplans.

Gemaiss dem Initiativtext wird die Anderung des kommunalen Richtplans Verkehr bezweckt,
womit ein initiativfahiger Gegenstand vorliegt.

| sind in Bubikon stimmberechtigt. Der

Gemeinderat hat die vorliegende Einzelinitiative mit Beschluss vom 3. Marz 2021 als gltig er-
klart. Da die vorliegende Einzelinitiative einen Gegenstand betrifft, welcher der Abstimmung
durch die Gemeindeversammlung untersteht, unterbreitet ihr der Gemeinderat die Initiative
zur Beschlussfassung (§ 151 Abs. GPR).

Eine Anpassung des kommunalen Richtplans Verkehr verlangt die Durchfiihrung eines pla-
nungsrechtlichen Verfahrens mit 6ffentlicher Auflage und Vorpriifung durch den Kanton.

Da die Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs vorliegt, stellt sie einen Beschluss-
entwurf in seiner endgliltigen, vollziehbaren Form dar. Das Initiativbegehren kann unverdndert
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vollzogen werden. Sein Wortlaut bedarf keiner weiteren Ergdnzung oder Konkretisierung.
Demnach ist die Vorlage im Hinblick auf die Abstimmung an der Gemeindeversammlung soweit
vorzubereiten, dass sie bei einer Annahme direkt umgesetzt werden kann. Mit Blick auf das
Verfahren und fir eine hinreichende politische Willensbildung durch den Souveran ist die Initia-
tive wie eine regulare Anpassung des kommunalen Richtplans zu behandeln.

Bei der Anderung der Richt- und Nutzungspldne sind nach- und nebengeordnete Planungstriger
rechtzeitig anzuhéren (§ 7 Abs. 1 PBG). Daher sind die durch die Initianten vorgesehenen Ande-
rungen den nebengeordneten Planungstragern (Nachbargemeinden) sowie der Planungsgruppe
Zircher Oberland (RZO) zur Stellungnahme zu unterbreiten.

Die Teilrevisionsvorlage umfasst folgende Bestandteile:
* Anpassung Richtplankarte

* Anpassung Richtplantext

e Erldauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

e Bericht zu den nicht bericksichtigten Einwendungen

Der Ablauf der Teilrevision kommunaler Richtplan Verkehr, erfolgt(e) folgendermassen:

03.03.2021 Gultigerklarung der Initiative durch den Gemeinderat

Marz-Juni 2021 | Ausarbeitung des Erlduternden Berichts gemiss Art. 47 RPV zur verlangten Anderung des kom-

munalen Richtplanes (Verkehrsplan) durch den Gemeinderat

Juni 2021 Verabschiedung des Revisionsentwurfes durch den Gemeinderat zuhanden des Mitwirkungsver-
fahrens

Juli-August Mitwirkung der Bevolkerung gemdss § 7 PBG, Kantonale Vorprifung, Anhorung der Nachbarge-

2021 meinden und der RZO sowie 6ffentliche Auflage (Frist 60 Tage)

08.09.2021 Erstellen des Berichtes lber die Mitwirkung sowie Auswertung der kantonalen Vorprifung und
der Einwendungen/Bereinigung Vorlage

20.10.2021 Verabschiedung der bereinigten Revisionsunterlagen durch den Gemeinderat zuhanden der
Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung (Beleuchtender Bericht)

14.11.2021 Start Aktenauflage fiir die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2021

15.12.2021 Gemeindeversammlung

Erster Quartal
2022

Genehmigung durch die Baudirektion

Erstes Quartal

Publikation und Rekursmoglichkeit wahrend 30 Tagen

2022

Der Gemeinderat hat die Moglichkeit, den Stimmberechtigten gemass § 151 Abs. 2 GPR gleich-
zeitig einen Gegenvorschlag zur Initiative zu beantragen, worauf er jedoch verzichtet.

Nach § 22 Abs. 2 GG kann jede stimmberechtigte Person an der Gemeindeversammlung Antra-
ge zum Inhalt der Vorlage stellen. Dies bedeutet, dass die Gemeindeversammlung auf Antrag
einer stimmberechtigten Person den Text der Einzelinitiative abandern kann, sofern dies nicht
ibergeordnetem Recht widerspricht. Gréssere Anderungen missten wiederum vorerst &ffent-
lich aufgelegt werden.

Falls die Einzelinitiative von den Stimmberechtigten angenommen wird, bedirfen die vorlie-
genden Anderungen des kommunalen Richtplans Verkehr nach dem Beschluss durch die Ge-
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meindeversammlung einer Genehmigung durch die Baudirektion des Kantons Zirich. Die neuen
Bestimmungen treten mit der 6ffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung in Kraft.

Den Initianten ist im Beleuchtenden Bericht Platz fir eine Stellungnahme einzurdumen (§ 64
GPR) und sie diirfen die Initiative in der Versammlung den Anwesenden vorstellen bzw. miind-
lich erldutern (§ 151 Abs. 3 GPR).

3. Offentliche Auflage und Ergebnis der Mitwirkung (Einwendungen)

Am 13. Juni 2021 verabschiedete der Gemeinderat den Entwurf der ,Teilrevision des kommu-
nalen Richtplans Verkehr” zuhanden der 6ffentlichen Auflage und Anhérung.

Gemass § 7 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) erfolgte die offentliche Auflage vom 25. Juni
bis 24. August 2021 wahrend 60 Tagen.

Innerhalb der Auflagedauer konnten sich alle Personen zum Entwurf der ,Teilrevision des
kommunalen Richtplans Verkehr” dussern. Es ging eine Einwendung ein. Die SBB beantragen
mit Schreiben vom 13. Juli 2021 die Nichtaufnahme des Stammgleises Bubikon-Wolfhausen
(inkl. Anschluss an das SBB-Netz). Eventualiter sei fir die Reaktivierung des Stammgleises resp.
des Wiederanschlusses an das SBB-Netz ein entsprechendes Gesuch an das Bundesamt fiir Ver-
kehr (BAV) einzureichen.

4. Kantonale Vorpriifung

Die Teilrevision des kommunalen Richtplans wurde dem kantonalen Amt fiir Raumentwicklung
(ARE) parallel zur offentlichen Auflage zur Vorpriifung eingereicht.

Im Vorprifungsbericht vom 6. September 2021 hat der Kanton einige wenige Auflagen und
Bemerkungen zur Teilrevision des kommunalen Richtplans Verkehr vorgebracht. Aufgrund des-
sen wurden folgende Anderungen im vorliegenden Bericht vorgenommen:

o Hinweis betreffend Reptilieninventarobjekt Nr. 2 "Kammoos" und Wildtierkorridor ZH
46 aufgenommen (Kapitel 2.1, Seiten 5f)
. Ausfihrungen beziglich Bedarf fiir Anschluss an SBB-Netz erganzt (Kapitel 2.1, Seite 9)

Im Richtplantext wurden folgende Anderungen vorgenommen:

. Koordinationshinweis erganzt, wonach der geplante Anschluss an das SBB-Netz das
Uiberkommunale Schutzgebiet "Trockenwiese beim Ritterhaus" tangiert.
. Zweck des Richtplaneintrags prazisiert (Erhalt primar als Zeitzeuge, nicht als funktionale

Anlage fir den Gitertransport).

Von Seiten Kanton wird darauf hingewiesen, dass gemass der Karte Oberflachenabfluss im Be-
reich des Giessenbachs die Gleisanlage moglicherweise durch Oberflachenabfluss gefahrdet ist.
Es sei zu prifen, ob mit dem Eintrag des Bahngleises in den kommunalen Richtplan gleichzeitig
Hochwasserschutzmassnahmen festzulegen seien. Das Bahngleis ist im potenziell betroffenen
Abschnitt bestehend. Der Gemeinderat verzichtet zum heutigen Zeitpunkt auf eine Priifung. Bei
einer Annahme der Vorlage werden weitere Abklarungen getroffen.

Die Befiirchtung von Seiten Kanton, dass eine Wiederaufnahme von regelmassigem Glterver-
kehr auf dem Anschlussgleis den Wildtierkorridor beeintrachtigen kénnte, wird nur teilweise
geteilt. Falls sich dannzumal ein intensiverer Bahnbetrieb mit Fahrten in der Nacht abzeichnen
wirde, missten zusammen mit dem Kanton die flankierenden Massnahmen besprochen und
festgelegt werden. Es ist aber festzuhalten, dass der Kanton ein Anschluss an das libergeordne-
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te Giiterverkehrsnetz bzw. die Nutzung als Gliterverkehrsgleis ablehnt und daher auf einen Be-
trieb des Anschlussgleises zwecks Gitertransports zu verzichten sei.

Insgesamt hat das ARE unter Berlicksichtigung der voranstehenden Auflagen eine Genehmi-
gung in Aussicht gestellt. Wie es sich im Bezug auf einen allfilligen Gltertransport verhalt, kann
zurzeit nicht beurteilt werden.

5. Stellungnahme des Gemeinderates
5.1 Eintrag im kommunalen Richtplan eher ungeeignet

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass der Eintrag im kommunalen Richtplan hdchstens massig
geeignet ist, das Ziel der Initiative zu erreichen.

5.2 Moglichkeiten einer Unterschutzstellung nach PBG

Nach § 203 Abs. 1 lit. d PBG sind Schutzobjekte unter anderem vorgeschichtliche und geschicht-
liche Statten und ortsgebundene Gegenstande sowie Gebiete von archiologischer Bedeutung.
Schutzobjekte kdonnen aber auch Anlagen mit wichtiger kulturhistorischer Bedeutung umfassen.
Uber diese Schutzobjekte erstellen die fiir Schutzmassnahmen zustindigen Behdrden Inventare
(§ 203 Abs. 2 PBG). So besteht auf kantonaler Ebene das "Inventar der kunst- und kulturhistori-
schen Schutzobjekte und der archdologischen Denkmaler von Gberkommunaler Bedeutung".

Die Unterschutzstellung kann nach § 205 PBG durch folgende Schutzmassnahmen erfolgen:
a. Massnahmen des Planungsrechts,

b Verordnung, insbesondere bei Schutzmassnahmen, die ein grosseres Gebiet erfassen,
C. Verfligung,

d Vertrag.

Fiir die Unterschutzstellung ist bei Objekten von kommunaler Bedeutung der Gemeinderat zu-
standig (§ 211 Abs. 2 PBG).

5.3 Ablehnung der Initiative durch den Gemeinderat

Der Gemeinderat vertritt die Meinung, dass es sich beim ehemaligen Stammgleis nicht um ein
Schutzobjekt handelt. Die Bahnhofe Bubikon und Wolfhausen sind im kommunalen Inventar
der schutzwirdigen Gebdude aufgefihrt. Nicht inventarisiert ist hingegen das ehemalige
Stammegleis, was ein Indiz fir die fehlende Schutzwiirdigkeit darstellt.

Weiter handelt es sich entgegen der Initiativbegriindung beim ehemaligen Stammgleis nicht um
das letzte Teilstick der Uerikon-Bauma-Bahn (1901-1948), welches als ganze Anlage erhalten
geblieben ist. Denn nach wie vor besteht das Teilstiick Hinwil-Bauma mit sehenswiirdigen
Kunstbauten und sorgfaltig restaurierten Bahnhofsgebauden. Diese Strecke wird vom Dampf-
bahnverein Ziircher Oberland (DVZO) in den Sommermonaten befahren. Auch auf der Strecke
Uerikon-Hinwil sind die Bahnhofsgebaude (z.B. Diirnten und Hombrechtikon) und einige Kunst-
bauten erhalten, allerdings ohne Gleis.

Nicht zuletzt waren die Kosten fiir den Erhalt einer funktionierenden Gleisanlage unverhaltnis-
massig hoch. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die von der Initiative geforderte
Wiederherstellung des Anschlusses an das SBB-Netz wie auch der Unterhalt und allfdllige Sanie-
rungsarbeiten zu erwdhnen. Von Seiten der SBB wird klar ein erneuter Anschluss des Stamm-
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gleises an das SBB-Netz abgelehnt. Der Bahnanschluss an die SBB Gleisanlage sei nicht mehr
moglich, ohne die Fahrplanstabilitdt im Abschnitt Rapperswil-Wetzikon zu gefahrden und fir
eine Reaktivierung des Stammgleises resp. des Wiederanschlusses an das SBB Netz sei ein ent-
sprechendes Gesuch an das Bundesamt fiir Verkehr einzureichen. Ein allfdlliger Wiederan-
schluss des Stammgleises Bubikon-Wolfhausen an das SBB-Netz misste fiir die SBB kostenneut-
ral sein. Eine Kostenbeteiligung seitens SBB fiir den Wiederanschluss sowie die Instandhaltung
der zusatzlichen Bahnanlagen und den Betrieb auf dem Stammgleis sei ausgeschlossen. Es ist
daher kaum vorstellbar eine Bewilligung fiir einen erneuten Anschluss zu erhalten und wenn,
dann wirde die Gemeinde mit erheblichen Kosten belastet. Bereits der erneute Einbau der An-
schlussweiche diirft die Gemeinde mehrere hunderttausend Franken kosten. Wie hoch die jahr-
lichen Unterhaltskosten sein werden, lasst sich heute nicht beziffern.

Weiter fehlt fir eine allfallige Wiederherstellung des Stammegleises in seiner Funktion als An-
schlussgleis fur den Guterverkehr das Interesse der angeschlossenen Gewerbebetriebe. Von
Seiten der Unternehmen und Gewerbetreibenden in Wolfhausen fehlt das Interesse fir einen
erneuten Anschluss an das SBB-Netz flir den Gutertransport. Insbesondere bemangelt die Firma
Schulthess die fehlende bauliche Weiterentwicklungsmoglichkeit aufgrund der bestehenden
Gleisanlagen. Sie wiirde den Standort Wolfhausen gerne ausbauen, dafiir muss sie die Moglich-
keit haben, die Gleisanlagen auf ihrem Firmenareal entfernen zu kénnen. Dies wiirde die Initia-
tive aber verhindern.

Dort wo das Gleis im Naturraum verlauft, besteht heute schon ein erheblicher Schutz durch
kantonale und kommunale Schutzverordnungen. Ein Richtplaneintrag bringt hier keinen zusatz-
lichen Nutzen.

Die RZO-Planungskommission beurteilt den Eintrag des Stammgleises in den kommunalen
Richtplan Verkehr aus raumplanerischen Griinden als fragwirdig. Es wird empfohlen, eine Un-
terschutzstellung als Kulturobjekt zu priifen.
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6. Stellungnahme der Initianten

Gemass § 64 Gesetz Uber die politischen Rechte (GPR) ist den Initianten im Beleuchtenden Be-
richt Platz fiir eine Stellungnahme einzurdaumen und sie dirfen die Initiative in der Versamm-
lung den Anwesenden vorstellen bzw. mindlich erldutern (§ 151 Abs. 3 GPR).

Seite 1von 8

EINGEGANGEN
0 5. Nov. 2021

Gemeinderat Bubikon
Rutschbergstrasse 18
8608 Bubikon

Bubikon, 5. November 2021

Stellungnahme zu
Protokollauszug vom 20.10.2021

V25.2. Beschluss 2021-191
Stammgleis Bubikon-Wolfhausen - Einzelinitiative — Verabschiedung fiir die GV vom
156. Dezember 2021

Sehr geehrter Damen und Herren

Vielen Dank fir die Zustellung des Beschlusses und die Einladung zur Stellungnahme.
Gerne nehmen wir dazu Stellung.

Zu Kurz und biindig

Die Initiative verlangt einen Richtplaneintrag, mehr nicht. Der Bezirksrat bezeichnete den
Initiativtext im Stimmrechtsrekurs-Verfahren als «eindeutig und klar», ebenso das
Stammgleis lasse sich «sehr leicht wieder eintragen».

Der Gemeinderat missachtet den Initiativtext und schiirt grosse Angste vor Bau- und
Betriebskosten. Dies alles hat nichts mit einem Richtplaneintrag zu tun. Ein Planeintrag allein
I6st keine Kosten aus. Ein Richtplaneintrag dient der Sichersteliung der Grundstiicke, bzw.
schltzt vor deren Zweckentfremdung. Ob, wie und wann das Gleis wieder einmal an das
Netz der SBB AG angeschlossen wird gibt die Initiative nicht vor. Ebenso lasst die Initiative
den Verwendungszweck offen. Diese wichtigen Informationen erwahnt der Gemeinderat mit
keinem Wort.

Die Angstmacherei vor Kosten durfte kaum einer sachlichen Information wie es das GPR,
Gesetz Uber die politischen Rechte, vorschreibt entsprechen. Es stellt sich die Frage, ob bei
dieser Informationspolitik des Gemeinderats der Bezirksrat den Beschluss priifen sollte.

In allen Akten der Gemeinde heisst es immer «die SBB», dies ist nicht korrekt. Welche SBB

betrifft es jeweils und welche Dienststelle/Division? SBB AG / SBB cargo AG / SBB cargo
International AG wohl kaum.

Zu 1. Initiativbegehren

«in teilweiser Gutheissung des Rekurses» bedeutet konkret ein unbedeutendes Detail hat
der Bezirksrat nicht gutgeheissen. Namlich die Forderung, die Initiative sei der Gemeinde-
versammlung zu unterbreiten.

Da die Gemeindeversammlung zusténdig ist, ist dies gegenstandslos geworden. Sonst hat
der Gemeinderat, trotz grossem Einsatz finanzieller Mittel fir 2 Anwaltspersonen, in den
wichtigen Hauptpunkten den Rekus verloren.
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Zu 3. Offentliche Auflage und Ergebnis der Mitwirkungen (Einwendungen)

Richtigerweise wird die nétige Bewilligung des BAV erwéhnt, falls das Gleis je wieder

einmal ans Netz der SBB AG angeschlossen wird erwahnt. Das ist nicht Sache der SBB AG,
folglich hat sie sich dazu nicht zu dussern!

Die Initiative verlangt nur einen Richtplaneintrag!
Zu 4. Kantonale Vorpriifung

Beim Stammgleis handelt es sich um eine bestehende Gleisanlage von 1901. Das Gleis liegt
also seit 120! Jahren unveréndert in der Landschaft. Es dndert betreffend Naturschutz nichts,
es betrifft keine Bauarbeiten mit Eingriffen in die Natur. Bahnbéschungen sind oft Lebens-
raum seltener Tier- und Pflanzenarten. Dies ist normal und stért sich gegenseitig nicht, im
Gegenteil, Fauna und Flora entwickeln sich speziell gut an Bahngeleisen.

Die «Trockenwiese beim Ritterhaus» wird durch das Doppelspurgleis der SBB AG durch-
schnitten. Im Bereich des Trasses des Stammgleises befindet sich diese erst nach 2014,
nach dem Ausbau der Anschlussweiche. Es stellt sich die Frage, ob dieses Schutzgebiet als
eines der Hindernisse, fir einen maglichen Wiederanschluss des Stammgleises an das Netz
der SBB AG absichtlich eingerichtet wurde. Trockenwiesen kénnen jederzeit auf Kiesunter-
grund ergénzt oder erweitert werden.

Als Vergleich kann die ehemalige Schutzzone «Krautsaum» nérdlich des Giessenbachs,
Ausfluss Kdmmoosweiher dienen. Die wurde durch den Kanton fir den Radwegbau 2018
kurzerhand aufgehoben. Eine Strassenbdschung, Lebensraum von Ringelnattern, Blind-
schleichen, Eidechsen und Insekten wurde gleichzeitig ohne Beachtung zerstért.

Bei der geplanten Service- und Abstellanlage in der Brach/Fuchsbiihl in wesentlich
grosserem Umfang von rund 80°000m2 macht das ARE keinerlei derartigen Auflagen,
obwohl es sich dort im Gegensatz zum bestehenden Stammgleis um Neubauarbeiten mit
Lebensraum zerstérender Wirkung handelt.

Der Zweck des Richtplaneintrags nur als Zeitzeuge spielt im Moment keine Rolle. Die Initia-
tive gibt keinen Zweck vor. Es erscheint aber sehr merkwlirdig unter einem griinen Bau-
direktor, der im Agglomerationsprogramm 2020 und im Richtplan 2020 mehr Bahngter-
verkehr im Zurcher Oberland fordert! Und dies auch explizit ber Anschlussgleise.

Ob das Problem Hochwasserschutz am Bahndamm beim Giessenbach real besteht ist
unklar. Bekanntlich hat der Kanton im ganzen Gebiet die Hochwasserabflussmengen
unrealistisch hoch angesetzt. Private und selbst die Gemeinde Bubikon mussten Gegen-
gutachten erstellen, die die Abflussmengen realistisch bei etwa Faktor 3 tiefer ansetzten.

Zudem besteht am Bahndamm eine Wehranlage flr Notfélle. Oberhalb liegt das Husliriet mit
sehr grossem Speichervermégen und eigener Staueinrichtung. Sollte sich das Wasser
tats&chlich am Bahndamm stauen, was sehr unwahrscheinlich ist beim vorhandenen
grossen Querschnitt des Durchflusses, fliesst das Wasser beim Biihl auf dem Flurweg unter
der Bahnbriicke durch und Uber Wiesen direkt wieder in den Giessenbach mit sehr kleinem
Schadenspotential.

Der Richtplaneintrag den die Initiative verlangt 16st kein Bauprojekt aus und die derzeitige
Nutzung &ndert dadurch auch nicht. Somit dirfte der Hochwasserschutz auch einer Drohung
vor Kosten entsprechen.
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Vor méglichem Bahnbetrieb in der Nacht kann entwarnt werden. Einziger Zweck diirfte der
SBB AG passende Angstmacherei in der Bevélkerung sein um die Initiative zu bek@mpfen.
Entgegen allen anderen Aussagen ist Bahngliterverkehr in Bubikon méglich. Kleine, flexible
Anbieter wie Widmer-Rail-Services AG und andere beweisen es und zwar in der heutigen
Zeit. Offenbar kennen ARE, Regierungsrat und Gemeinderat die Realitt nicht.

Es stellt sich die Frage wie das AWEL die Gleisanlage beurteilt, falls diese wegen dem
Verkauf einzelner Parzellen gar nicht mehr genutzt werden kénnte. Umweltbelastende, nicht
mehr nutzbare Anlagen, kénnten in Zukunft bei der zunehmenden Verschéarfung von
Vorschriften per Verflugung saniert, bzw. entfernt werden missen. Bei einer Gleisanlage mit
rund 3 km L&nge dirfte dies inklusiver Sanierung des Untergrunde sehr kostspielig werden.
Die Ausgaben dlrften in diesem Fall héher werden als die Einnahmen aus einem heutigen
Verkauf einzelner Parzellen. Dies ist ein nicht unrealistisches Zukunftsszenario, an das die
Behdrden bis jetzt nicht gedacht haben.

Zu 5.2 Méglichkeiten einer Unterschutzstellung nach PBG

Es ist ein grosser Interessenkonflikt und Systemfehler wenn die gleiche Behérde fiir eine
Unterschutzstellung wie auch den Verkauf von Teilen des umstrittenen Objektes zusténdig
ist. Da mlssen die personellen Verflechtungen und Koempetenzen eines ehemaligen
Ressortvorstehers im Bereich Hochbau-und Planung und seines untergebenen Abteilungs-
leiters genau betrachtet werden.

Der frihere Ressortvorsteher Hochbau- und Planung war bis zu seiner Pensionierung
Kantonsgeometer im ARE, dort wo auch die Raumplanung und die Denkmalpflege angesie-
delt sind. Sein untergebener Abteilungsleiter gleichzeitig Gemeindeschreiber-Stellvertreter
und Verfasser von mindestens 2 Beschliissen gegen das Stammgleis.

So explizit gegen eine Unterschutzstellung im Februar 2015. Auch schon gegen einen
Wiederanschluss des Tanklagerbetreibers im Dezember 2014. 2016 waren die beiden

Herren bereits bei der Schulthess Maschinen AG unter anderem zwecks Besprechung des
Verkaufs von Gleisparzsllen.

Die Bevblkerung wurde entgegen der gesetzlichen Vorgaben des IDG «Gesetz Uber die
Information und den Datenschutz» wonach das tffentliche Organ von sich aus zu infor-
mieren hat, nie informiert. Da stellt sich die Frage wie weit der Gemeinderat als Gesamt-
gremium darUber informiert war,

Zu 5.3 Ablehnung der Initiative durch den Gemeinderat
Zur Meinung des Gemeinderats es handle sich nicht um ein Schutzobjekt:

Unter vorgehendem Punkt 5.2 ist ausreichend begriindet, dass explizit der Gemeinderat
selber dafiir gesorgt hat, dass das Stammgleis nicht unter Schutz gestellt wird. Die Schutz-
wiirdigkeit wurde absichtlich nie gepriift, geschweige denn durch ein Gutachten untersucht,
Es sieht danach aus, als wére beim Stammgleis alles so eingerichtet worden, dass der
Gemeinderat allein Uber alle Kompetenzen verfligt.

Bei privaten alten Geb#uden, wird im Gegensatz zum Stammgieis, rigoros ins Privateigen-
tum eingegriffen durch die zustindigen Behérden. Alte Geb&ude gibt es sehr viele.

Das Stammgleis hingegen ist die einzige im Originalzustand ohne Fahrleitung erhaltene
Strecke der Uerikon-Bauma-Bahn. Es ist weitherum das einzige typische Nebenbahngleis
einer Bahnstrecke aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Solche kunstvoll ins Geldnde
eingefligten Bahngleise mit Kunstbauten, Ddmmen und Einschnitten aus dieser Epoche
ohne Fahrleitung gibt es sonst keine mehr. Es handelt sich zudem um ein wichtiges Erbe des
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Zlrcher Oberléinder Bahn- und Industriepioniers Adolf Guyer-Zeller wie auch die
weltberlthmte Jungfraubahn.

Die immer wieder als Vergleich herangezogene Strecke Hinwil-Baretswil-Bauma ist eine
nach SBB Standard mit Fahrleitung ausgebaute Strecke. Daher taugt dieser Vergleich nicht.

Die Bahnhofgeb&ude von Bubikon und Woifhausen sind, wie richtig vermerkt wird, im
kommunalen Inventar der schutzwiirdigen Geb#ude. Da bietet es sich an das ganze
Ensemble, mit dem auch unmittelbar vor dem unter Schutz stehendem Ritterhaus gelegenen
Stammgleis, zu schitzen. Zusatzlich gab es eine Haltestelle Ritterhaus-Bad K&dmmoos,
welches ebenso unter Schutz steht.

Die Bemerkung die Kosten fiir den Erhalt einer funktionierenden Gleisanlage wéren
unverhaltnismassig hoch stimmen ganz klar nicht, ist doch durch den vorhandenen
Streckenzustandsbericht einer renommierten Gleisunterhaltsfirma, zweier grésserer
Privatbahnen, belegt, dass sich das Stammgleis in gutem Zustand befindet. Es waren nie
gréssere Unterhaltsarbeiten notwendig. Ausserdem verlangt die Initiative nur den Eintrag
in den kommunalen Richtplan was der Sicherung der Grundstiicke vor Zweckent-
fremdung dient. Die initiative verlangt ausdriicklich keine funktionierende Gleisanlage.

Weiter behauptet der Gemeinderat die Initiative verlange die Wiederherstellung des
Anschlusses an das SBB-Netz. Auch dies ist nur ein Eintrag in den kommunalen
Richtplan! Die Initiative verlangt ausdriicklich nur den Planeintrag, kein Bauprojekt
welches der Gemeinderat budgetieren miisstel

«Die SBB»

Um die Argumente «der SBB» zu verstehen muss zuerst das «System SBB» erklart werden.
Politiker aller Stufen haben davon leider keine oder wenig Kenntnis.In der Schweiz sind
folgende Firmen tatig:

- die SBB AG mit den Divisionen (Abteilungen)
-Infrastruktur (Gleisnetz)
-Personenverkehr
-immobilien
ete.

-die SBB cargo AG als Drittfirma fUr den Inlandgtterverkehr

wie verschiedene andere private Anbieter auch. Nur ein Beispiel, Railcare, die
Bahntransportfirma von Coop.

Wenn von der «SBB» die Rede ist, ist meist die SBB AG gemeint. Die SBB AG ist wie
ersichtlich im Verkehrsbereich eine reine Personenverkehrsfirma. Die hat keinerlei Interesse
an Guterverkehr. Die SBB AG ist gesetzlich verpflichtet ihr Gleisnetz diskriminierungsfrei
Drittanbietern zur Verfligung zu stellen fir alle Fahrten ausserhalb des konzessionierten OV,

Selbst im OV Bereich verliert die SBB AG immer mehr, im Nachbarkanton Sankt Gallen fahrt
die Stdostbahn den S-Bahn Betrieb. Im Mittelland Gbernimmt die BLS immer mehr Regional-
verkehr. Dies sind nur 2 Beispiele von vielen.

Also versucht die SBB AG den Giiterverkehr zu behindern und verhindern, obwohl sie sich
damit klar gesetzwidrig verhalt. Jedes Gleis das fur den Personenverkehr in den Regionen
nicht gebraucht wird, wird méglichst abgebrochen. So wird Schritt fur Schritt die Kapazitst fur
den Glterverkehr immer mehr eingeschrénkt bis man behaupten kann, Giterverkehr sei
nicht mehr maglich.
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Solange die Politik auf allen Stufen dieses Verhalten der SBB AG toleriert und alles glaubt,
bzw. wie in diesem Bericht abdruckt. wird sich nichts &ndern.

In Bubikon gibt es Giterziige entgegen allen anders lautenden Berichten, es ist schlicht nicht
erkldrbar wieso die SBB AG das Gegenteil behauptet. Diese Giterzlige kemmen aus
Richtung Uster-Wetzikon-Bubikon-Rapperswil mitten am Tag mit maximal Tempo 90 km/h.
In die Gegenrichtung fahren sie auch am Tag. Selbst der Dampfbahnverein Zlrcher Ober-
land mit seinen langsamen Dampfziigen verkehrt auf der Strecke Riti-Bubikon-Wetzikon am
Tag. Dies alles zwischen den schnellen S-Bahn-Zligen.

Wéren wirklich keine Kapazitaten vorhanden, wiirde die SBB AG nicht in Bubikon eine
grosse Abstell- und Serviceanlage planen. Die Behauptungen der SBB AG sind nicht haltbar
und dirften strengrechtlich nicht zulassig sein.

Die SBB AG und der Gemeinderat scheinen die Realitat nicht zu kennen.

Mégliche Kosten Anschlussweiche

Die Initiative verlangt nur den Richtplaneintrag, kein Bauprojekt. Trotzdem ist auch diese
Behauptung der SBB AG nicht korrekt. Es ist generell missig Uber Kosten und Vorschriften
zu sprechen, die konkret nicht anfallen weil die Initiative kein Bauprojekt umfasst. Falls das
Stammgleis in Zukunft wieder an das Netz der SBB AG angeschlossen werden sollte, gelten
die dann gulitigen Vorschriften beim Baubewilligungsverfahren.

Bundesbeitrage richten sich generell nach dem Gitertransportgesetz und der Glter-
transport-Verardnung. Bis SBB cargo AG die Zustellung von Bahnwagen verweigerte dirfte
die notige Anzahl Bahnwagen fir Beitréige erreicht worden sein. Heute produziert die
Industrie wesentlich mehr und weist ein grésseres Transportvolumen auf. Die absolute

Behauptung, alle Kosten hétte die Gemeinde zu tragen, ist nicht haltbar und gleicht eher
Propaganda.

Eine Gleisanlage ist kein Konsumartikel den man, wenn er einmal zersttrt ist, wiederbe-
schaffen kann. Seit 120 Jahren besteht das Gleis, seit der Einstellung der UeBB wurde es
rund 60 Jahre sehr umweltfreundlich fir den Guterverkehr genutzt. Nur wegen der Gber-
méchtigen SBB AG wurde der Ersatz der Anschlussweiche verhindert. Damals waren nach
der Bahnreform 1999, die kleinen flexiblen Bahngitertransportunternehmen noch nicht auf
dem Markt tatig, das brauchte Zeit.

Die Gemeinde Bubikon wirbt mit dem Energiestadtlabel, gibt dafr jahrlich einen grossen
Betrag aus, und will sich umweltfreundlich darstellen. Umweltfreundliche Mohbilit&t wird durch
das Label vorgegeben, da gehdrt auch der Transport dazu. Anschlussgleise sind langfristige.
zukunftstrachtige Anlagen und werden wegen dem Umweltschutz zu einem Standortvorteil.

Friher haben sich alle angeschlossenen Industriebetriebe sehr umweltfreundlich verhalten
und den Bahntransport genutzt, Nauer sogar fUr den Abtransport. Nur weil SBB carge AG die

Zustellung von Bahnwagen verweigerte, wurde der Niedergang des Stammgleises einge-
lautet.

In der heutigen Umweltsituation wéare dies kaum mehr denkbar. So gesehen handelten die
friheren Gemeinderate mit der Ubernahme des Gleises in Sachen Umweltschutz sehr
verantwortungsvoll. Dies im Gegensatz zum heutigen Gemeinderat, der sich mit einem
Umweltiabel schmickt und in der Realitét, den moglichen Bahntransport wie die SBB AG
verhindert und damit den Strassentransport férdert.
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Fehlendes Interesse von Betrieben fllr Bahngiitertransport

Bei den betroffenen Betrieben handelt es sich um alteingesessene Unternehmen in der
momentanen Situation. Die heutigen Geschéftsleitungen haben offenbar den Standortvorteit
von Gleisanschlussen trotz ihren Umweltschutzbeteuerungen noch nicht erkannt. Dies im
Gegensatz zu friiher. Schulthess und Nauer verarbeiten tausende Tonnen Material, fast alles
aus dem Ausland. Der Tanklagerbetreiber versuchte sehr ernsthaft mehrmals wieder einen
Gleisanschluss zu erhalten. Somit ist die absolute Aussage das Interesse fiir einen Gleisan-
schluss sei nicht vorhanden schlicht falsch.

Beim Tanklager wurde der Wiederanschluss iaut Akten explizit durch den Gemeinderat
verhindert. Anschlussgleise sind in Zukunft Standortvorteile, werden vom Kanton aktuell im
Richtplan 2020 verlangt. Dass der grosse Blechverarbeiter, Schulthess Maschinen AG, kein
interesse an einem Gleisanschluss hat erklrt sich selbst, wenn die Geschéftsleitung mit
dem Gemeinderat in Geheimhaltung zusammenarbeitet, um Gleisparzellen ins Eigentum zu
tbernshmen. Bleche sind Glter mit grossem Gewicht und werden nicht in der Schweiz her-
gestellt, sind damit das ideale Bahntransportgut.

Weiterentwickiung der Schulthess (Schuithess Maschinen AG)

Das UeBB Gleis, Stammgleis existiert seit 1901, der damalige Herr Schulthess hat erst 1917
ans Gleis gebaut weil er flir seine Produktion einen Anschluss an die weite Welt brauchte.
Durch die Weiterentwicklung wurde beidseitig des Gleises Fabrikbauten erstellt. Es kann
keine Rede davon sein das Gleis zerschneide das Areal der Schulthess. Die Entwicklung
verlief belegbar umgekehrt. Die Firma profitierte stark von diesem Gleisanschluss bis SBB
cargo AG die Zustellung von Bahnwagen verweigerte.

Weiterentwicklung tént sehr gut, in welche Richtung konkret wird nicht erléutert. Wenn es
sich um ein wichtiges, konkretes Projekt handeln wirde, kénnte die renommierte Firma zu-
sammen mit dem Gemeinderat informieren. Darum geht es wohl nicht, daher der diffuse
Begriff «Weiterentwickiung». Somit dlrfte es sich um Immobilienstrategie, Bodenspekulation
handeln weil Schulthess 37°000m2 Land am Stiick haben mochte.

Schulthess hat mehrere tausend Quadratmeter Reserveland an der Landstrasse, dazu in der
Lochrati, direkt an die Fabrikliegenschaften angrenzend, gut eine Hektare Landreserve.
Dazu kénnte das ganze Areal 13,5m hoch bebaut werden. Die Parzelle der alten Lagerhallen
hinter dem Neugut kénnte 9,5m hoch bebaut werden. Schuithess verflgt also in der Flache
wie in der Héhe Uber dusserst grosse Ausbaureserven. Dazu nutzt Schulthess die Gleispar-
zellen flr den werkinternen Verkehr zu den Lagerhallen, die Gleisparzellen kénnen also gar
nicht zugebaut werden.

Weiter verfligt die Schulthess Uber rund 5 eingetragene Grunddienstbarkeiten an den Gleis-
parzellen inklusive ein Uberbaurecht fir eine nie gebaute Passerelle .Sie darf die Parzellen
weitgehend nutzen wie eigens Land. Das Gleisareal wird seit Jahrzehnten abgesperrt ohne,
dass dazu eine eingetragene Grunddienstbarkeit ersichtlich ware. Fur den Grundeigentimer,
die Gemeinde, ist kein Entgelt fur die Nutzung der Landparzellen eingetragen. Immerhin
handelt es sich um rund 1600m2 Industrieland. Lediglich der Bahnverkehr muss gewé&hr-
leistet werden.

Offentlich informierte die Schulthess lediglich, sie habe wegen dem Gleis Witterungsproble-
me. Somit kénnte mittels zusatzlicher Grunddienstbarkeit eine Uberdachung bewilligt wer-
den. Es kénnte bei verketteter, fliessender Produktion, bei einer méglichen Bauhbhe von
13,5m, ein Uberbau erstellt werden.
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Gemeinderat hat keinerlei Alternativen gepriift

Noch immer behauptet der Gemeinderat die Bevéilkerung sei anlésslich der Gemeindever-
sammiung im Marz 2013 ausfihriich Uber die Streichung des Gleises aus dem regionalen
Richtplan informiert worden. Im betreffenden Gemeindevesammlungsbeschluss mit Wort-

protokoll steht kein Wort von einem Gleis. Es stellt sich die Frage ob damals korrekt infor-
miert wurde.

Alle Akten sind sehr einseitig zu Gunsten der Schulthess abgefasst und teilweise schiicht
falsch. Alles was fiir den Erhalt des Gleises spricht wurde ausgeblendet, Selbst die 587
Unterschriften von Einheimischen bei der Petition interessieren den Gemeinderat nicht.
Insgesamt haben 1064 Personen die Petition zur Erhaltung des Stammgleises unterschrie-
ben. Dies wird auch ausgebiendet.

Mindestens ein gewisses, ehemaliges Gemeinderatsmitglied hatte grosses Fachwissen und
wusste wohl, schon ab 2013, wie vorzugehen ist. 2013 und auch spéter immer wieder, laut
Akten, wurde der Bevéikerung versprochen, auch mit der Streichung des Stammgleises aus
dem regicnalen Richtplan bleibe es erhalten. Das Stammgleis diene weiterhin den beliebten
Chilbifahrten, die der Gemeinderat selber seit Jahrzehnten in Auftrag gibt! Dazu gibt es
Fahrten zu Mérkten und privaten Anlissen.

Der frlhere Gemeinderat hat, nach dem Ausbau der Anschlussweiche, selber aktiv nach
Bahnbetreibern gesucht und mit dem Verein Depot- und Schienenfahrzeuge Koblenz (dsf)
einen sehr engagierten Anbieter gefunden. Der dsf ist ein Bahnunternehmen, unter dem
EVU, Betriebsgesellschaft historische Eisanbahnen (BHE). Der dsf bietet selber in der gan-
zen Schweiz Extrafahrten an und Oberflhrt Bahnwagen auch fur grosse Bahngesellschaften.

Heutiger Gleisunterhalt

Die Gemeinde kann froh sein um den Bahnbetreiber dsf, der einen sehr grossen Teil der
Unterhaltsarbeiten selber in Fronarbeit ausflhrt. Daftr werden pro Jahr bis zu rund 100
Arbeitsstunden aufgewendet, die sonst die Gemeinde zusétzlich finanzieren musste. Laut
Vertrag muss der dsf bei Sffentlichen Fahrten 20%, bei privaten Buchungen 50% der Ein-
nahmen der Gemeinde abliefern. Flr Jugendliche die mitmachen erhélt der Verein keine
Forderbeitrdge. Es stellt sich die Frage welcher Verein bei so viel Einsatz, so viel seiner Ein-
nahmen der Gemeinde abliefert.

Fazit

Der Beschluss des Gemeinderats ist sehr einseitig verfasst. Es wird nirgends korrekt erklart,
es handle sich beim Initiativgegenstand lediglich um einen Eintrag in den kommunalen
Richtplan und was ein solcher Eintrag genau bedeutet.

Stattdessen betreibt der Gemeinderat Angstmacherei wegen Kosten die durch den Richt-
planeintrag keinesfalls entstehen. Der Gemeinderat informiert hewusst falsch!

Die Akten sprechen eine klare Sprache, der Gemeinderat schnirte mit den Herren der
Schulthess unter Geheimhaltung ein Packli und wolite die Bevdlkerung vor vollendete Tat-
sachen stellen. Nur weil er die «Umwidmung» der Gleisparzellen amtlich publizieren musste,
ist ihm dies nicht gelungen. Der friihere Schreiber hat dazu mehrere Seiten Beschliisse ver-
fasst wie dabei vorzugehen sei und mit welchem Widerstand man rechnen mlsse. Selbst
man wisse nicht, wie politisch brisant die Sache sei wurde festgehalten.
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Die Mitglieder des Gemeinderats ab Sommer 2018, insbesondere das Prasidium, beklagten
sich mehrmals, die friiheren Ratsmitglieder hatten eine «Unordnung» hinterlassen. Statt bar-
gerfreundlich zu sein, wie man in den Legislaturzielen vorgibt, treiben die heutigen Mitglieder
die Politik unter Ausschluss der Bevdlkerung weiter.

Wer in Bubikon die Wahrheit erfahren will, ist gezwungen auf eigenes Risiko ein Rechtsmittel
zu ergreifen, weil man sonst weder ernst genommen noch wahrheitsgemaéss informiert wird,
wie verschiedene Verfahren vor Bezirksrat zeigen. Burger die politisch eine dezidiert andere
Meinung vertreten wurden unter dem frilheren Schreiber und der aktuellen Présidentin (mit
deren Unterschriften) im Internet blossgestelit. Dies in einer Art, dass der Bezirksrat von sich
aus, von Amtes wegen, eingegriffen hat. Selbst dabei blieb die Prasidialabteilung mit dem

damaligen Schreiber hartnéckig, bis der Bezirksratsprésident persénlich Verfligungen ausge-
stelit hat.

Freundliche Grisse

Im Namen der Initianten

Verteiler:

Gemeinderat
RPK

Medien nach amtlicher Publikation des Beschlusses
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Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,

1. Die Einzelinitiative, gestiitzt auf §§ 146 ff. des Gesetzes (iber die politischen Rechte (GPR) in
der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs von| |
[ ](von Bubikon und Wolfhausen) ,(Wieder-)Eintrag der ganzen bestehenden Gleisanla-
ge des Stammgleises von Bubikon (inkl. Anschluss an das SBB Netz) bis zur Kreuzung mit der
Oberwolfhauserstrasse in Wolfhausen ", abzulehnen.

2. Die entsprechenden Anpassungen im kommunalen Richtplan Verkehr sind abzulehnen.

3. Der Bericht vom 20. Oktober 2021 gemadss Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) so-
wie zu den nicht beriicksichtig Einwendungen ist im Sinne von § 7 Abs. 3 PBG zustimmen
Kenntnis zu nehmen.

Referent: Gemeinderat| |Ressortvorsteher Hochbau und Planung

Vorstellung der Initiative Stammgleis:| |

Antrage der Stimmberechtigten

Aufgrund der massiven Vorwiirfe an die Andresse der Firma Schulthess fragt die Gemeindepra-
sidentin die Versammlung an, ob den in Bubikon nicht stimmberechtigten Vertreter der Firma
Schulthess das Wort erteilt werden darf.

Die Gemeindeversammlung stimmt dem Antrag zur Worterteilung, mit 114 Ja-Stimmen zu 66-
Nein, zu.

Vorstellung der Firma Schulthess: CEO| | CFO| |und Betriebsleiter

Antrdge der Stimmberechtigten

Von den Stimmberechtigten werden keine Antrage gestellt.

Neuauszdhlung der Stimmberechtigten

Vor der Schlussabstimmung werden die Stimmberechtigten neu ausgezahlt. Die Anzahl Stimm-
berechtigte hat sich nicht verandert.
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Beschluss:

Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 104 Ja-Stimmen zu 85 Nein-Stimmen:

1. Die Einzelinitiative, gestiitzt auf §§ 146 ff. des Gesetzes (iber die politischen Rechte (GPR) in
der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs von| |
[ l(von Bubikon und Wolfhausen) ,(Wieder-)Eintrag der ganzen bestehenden Gleisanla-
ge des Stammgleises von Bubikon (inkl. Anschluss an das SBB Netz) bis zur Kreuzung mit der
Oberwolfhauserstrasse in Wolfhausen ", wird angenommen.

2. Den entsprechenden Anpassungen im kommunalen Richtplan Verkehr wird zugestimmt.

3. Vom Bericht vom 20. Oktober 2021 gemass Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV)
sowie zu den nicht bericksichtig Einwendungen wird im Sinne von § 7 Abs. 3 PBG zustim-
men zur Kenntnis genommen.

4. Die Gemeindeversammlung nimmt davon Kenntnis, dass Genehmigung des revidierten
kommunalen Richtplans Verkehr durch die Baudirektion des Kantons Zirich vorbehalten
bleibt.

5. Der Gemeinderat wird erméachtigt, Anderungen am kommunalen Richtplan Verkehr in eige-

ner Zustandigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Auflagen und Genehmigungs-
verfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlissen sind 6ffentlich bekannt zu machen.

Antrag zur Uberweisung an die Urne

Herd |stellt im Nachgang zur Abstimmung den Antrag, das Geschaft an die Urne zu
Uberweisen. Da gemass Art. 13 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung abschlies-
send Uber den kommunalen Richtplan entscheidet, ist der Antrag nicht zuldssig.
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Traktandum 7

Al1.2.2 Beschluss 2021-8
Beantwortung allfédlliger Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Anfrage

Mit Eingabe vom 20. November 2021 stellt Herr|

[ ] dem Gemeinderat eine Anfrage geméss Art. 17 des Gemeindegesetzes (GG) mit fol-
gendem Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Gemeindeprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates

An der Gemeindeversammlung vom 16. September 2020 haben die Stimmberechtigten einen
Kredit von CHF 300'000 fir die ,strategische Planung” von Liegenschaften (Schul- & Gemeinde-
Liegenschaften) am Standort Bubikon genehmigt. Damit sollte dem Gemeinderat ermdglicht
werden, den zukunftigen Bedarf im Bereich Liegenschaften ganzheitlich anzugehen und L6-
sungsansatze flir langfristige und umfangreiche Investitionen aufzuzeigen. Im beleuchtenden
Bericht zur Gemeindeversammlung vom 16. September 2020 wurde Gemeinderat Anton Diet-
helm als verantwortlicher Projektleiter benannt.

Gemass Terminplan sollten die ersten Ergebnisse im Herbst / Winter 2021 vorgestellt werden
und ein Urnengang zur Frage der Schwimmbhalle wurde fir 2021/ 2022 in Aussicht gestellt. An
der Informations - Veranstaltung vom 19. Mai 2021wurde das Thema Liegenschaftenstrategie
Gemeinde Bubikon traktandiert und behandelt, die prasentierten Informationen vermittelten
jedoch den Eindruck, dass das Projekt noch in einer friilhen Phase ist und entsprechend noch
wenig konkrete Ergebnisse vorlagen. Immerhin wurde eine Prasentation der verschiedenen
Szenarien fiir die Schwimmbhalle fiir das 1. Quartal 2022 in Aussicht gestellt.

Inzwischen ist es ruhig geworden um das Projekt, so ist die strategische Liegenschaftenplanung
auch nicht traktandiert fir die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2021.Unter diesen
Umstanden dirfte es schwierig werden, den bei der Genehmigung des Kredites vorgeschlagen
Zeitplan einzuhalten.

Gerne stelle ich in diesem Zusammenhang deshalb folgende Fragen:

1. Stand der Arbeiten: Welche Arbeiten wurden fir die verschiedenen Objekte bereits ge-
macht und welche Aktivitdten sind noch ausstehend?

2. Finanzen: Welcher Betrag vom Kredit von CHF 300'000 wurde bereits fiir welche Aktivitdten
beansprucht / ausgegeben und mit welchen Resultaten? Eine Beantwortung anhand der
Aufgabendefinition und Budgetallokation im beleuchtenden Bericht ware hilfreich.

3. Weiteres Vorgehen: Welche nachsten Schritte sind geplant und welche weiteren Kosten
sind damit verbunden?
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4. Projektorganisation: Hat sich die im beleuchtenden Bericht vorgestellte Projektorganisation
bewahrt? Welche Arbeitsgruppen wurden eingesetzt, wer ist darin vertreten und wie viele
Sitzungen wurden von den einzelnen Arbeitsgruppen abgehalten?

5. Zeitplan: Wann dirfen die Stimmberechtigten mit dem Abschluss des Projekts und der Vor-
stellung der Liegenschaftenstrategie und des Masterplans rechnen? Welche Zwischenschrit-
te sind bis dahin vorgesehen? Fiir wann ist die Urnenabstimmung zum Schwimmbad ge-
plant?

Besten Dank im Voraus fir die Beantwortung meiner Fragen.

Freundliche Grisse

Beantwortung durch den Gemeinderat

Frage 1
Stand der Arbeiten: Welche Arbeiten wurden fiir die verschiedenen Objekte bereits gemacht

und welche Aktivitaten sind noch ausstehend?
Antwort:
Noch in Arbeit: Liegenschaften Strategie, Leitbild:

e Stratusberichte und Zustandsanalysen zusammenfiihren zu einer Gesamtstrategie mit
Prioritaten, Zeit- und Investitionsplanung

e Darstellung der Auswirkungen der Investitionsentscheide auf den Finanzhaushalt der
Gemeinde

Objektstrategien:

Schwimmbad Bergli
* Zustand erfasst, Sanierungsmassnahmen aufgezeigt
e Diverse Losungsvarianten erarbeitet (Sanierung- / - Ersatzbau)
* Grobkostenschatzungen vorliegend

* Weitere Aktivitaten
* Definitiver Vorschlag ausarbeiten und erhdrten > Entscheid Gemeinderat

Turnhalle Spycherwise und Turnhalle Bergli
e Zustand erfasst, Massnahmenkatalog fiir evtl. Sanierung vorliegend

* Weitere Aktivitaten
* Standortvarianten, Situationslésungen sind zu erarbeiten
e Standortwahl (Analyse und Entscheid)
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e Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen und / oder Ersatzbauten)

FEBA
e Zukiinftiger Raumbedarf ermittelt

* Weitere Aktivitaten
e Standortfragen, Standortvarianten sind zu kléren
e Synergien mit Turnhallenbauten prifen
e Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen und / oder Ersatzbauten)

Werkhof
¢ Untersuchung Werkhof
* Zustand Bestand erfasst und Sanierungsbedarf geklart
* Raum- Flachenbedarf ermittelt
* Standortvarianten sind vorliegend, sind noch zu prifen

* Weitere Aktivitaten
* Standort- und Situationsanalysen
e Standortwahl (Analyse und Entscheid)
* Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen oder Ersatzbauten)

Frage 2
Finanzen: Welcher Betrag vom Kredit von CHF 300'000 wurde bereits flir welche Aktivitdten

beansprucht / ausgegeben und mit welchen Resultaten? Eine Beantwortung anhand der Aufga-
bendefinition und Budgetallokation im beleuchtenden Bericht ware hilfreich.

Antwort:
Objekt Auftrag Beteiligte Aufwand Beansprucht
Leitbild, Liegen- Basler&Hofmann CHF 80'000

schaften Strategie,
Stratusberichte

Werkhof Raumpro- Raumplaner, Archi- CHF 40000 CHF 10°049.70
gramm/Bauvolumen | tekt, Ingenieur
/ Machbarkeitsstu- Fachplaner Nutzer
dien mit Kostenrah-
men
Schwimmbhalle Aktualisieren des be- | Ingenieur, Archi- CHF 65’000 CHF 50°077.20
stehenden Sanie- tekt Fachplaner
rungskonzeptes, Nutzer Spezialist
Vergleich mit Ersatz- | Schwimmbhallen-
bau, bau
Kosten-

Nutzenvergleiche
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FeBa & Schulrdume | Raumprogramm Raumplaner, Archi- CHF 45000 CHF 12°459.85
/Bauvolumen/ Mach- | tekt, Ingenieur
barkeitsstudie mit Fachplaner Nutzer/
Kostenrahmen Schule
Turnhallen Massnahmenkatalo- | Architekt, Ingeni- CHF 70'000 CHF 18‘467.00
ge > Sanierungskos- | eure Fachspezialis-
ten fiir bestehende ten
Bauten Einbezug aller Nut-
Machbarkeitsstudie zer: Vereine Ge-
der Neubauten, mit meinde Schule
Kostenrahmen
Total Aufwand ca. CHF 91'053.75
17.11.2021
Offene Rechnungen ca. CHF 84'000.00
und Auftrage fir
weitere Arbeiten bis
Quartal 1, 2022
Total Kredit CHF 300'000 | CHF ca. 175'000
Liegenschaften
Strategie
Frage 3

Weiteres Vorgehen: Welche nachsten Schritte sind geplant und welche weiteren Kosten sind

damit verbunden?

Antwort:

* Leitbild, Liegenschaften Strategie, Objektstrategien, Masterplan
* Definitiver Vorschlag ausarbeiten und erharten > Entscheid Gemeinderat
¢ Kosten ca. CHF 25'000 (Basler und Hofmann)

e Schwimmbad

* Definitiver Vorschlag ausarbeiten und erharten > Entscheid Gemeinderat
* Kosten ca. CHF 10'000

* Turnhallen Bergli und Spycherwise
e Standortvarianten, Situationsldsungen sind zu erarbeiten

e Standortwahl

* Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen und/oder Ersatzbauten)

* Kosten ca. CHF 40'000

e Standortfragen, Standortvarianten sind zu klaren

e Synergien mit Turnhallenbauten prifen
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e Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen und/oder Ersatzbauten)
* Kosten ca. CHF 25'000

e Werkhof
e Standort- und Situationsanalysen
e Standortwahl
e Machbarkeitsstudien mit Grobkostenschatzungen ausarbeiten
(Sanierungen und/oder Ersatzbauten)
* Kosten ca. CHF 25'000

Frage 4
Projektorganisation: Hat sich die im beleuchtenden Bericht vorgestellte Projektorganisation

bewdhrt? Welche Arbeitsgruppen wurden eingesetzt, wer ist darin vertreten und wieviele Sit-
zungen wurden von den einzelnen Arbeitsgruppen abgehalten?

Antwort:

Durch die verschiedene Teilarbeitsgruppen (Schule, Tiefbau und Werk, Liegenschaften) kénnen
die Auftrage effizient und Zeit nah abgeklart werden. Dabei werden sie von Basler & Hofmann
mit Durchfiihrung von Workshop unterstitzt.

Arbeitsgruppen:

Mitglieder Arbeitsgruppe Schule
e Leitung| |
e Mitglieder FeBa
e Schulleiter Bubikon
e Mitglieder SPF
e Basler & Hofmann bei den Workshops

Anzahl durchgefiihrten Sitzungen exkl. PL Sitzungen 5

Mitglieder Arbeitsgruppe Werkgebaude

o Leitung[ |

Abteilungsleiter Tiefbau & Werke
Bereichsleiter UHD

Basler & Hofmann bei den Workshops

Anzahl durchgefiihrten Sitzungen exkl. PL Sitzungen 3

Mitglieder Arbeitsgruppe Liegenschaften
o Leitung| |
e Schulhauswarte
e Fachberater Gebaude
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e Architekt
e Basler & Hofmann bei der Gebadudeaufnahmen in Stratus Liegenschaften Tool

Anzahl durchgefiihrten Sitzungen exkl. PL Sitzungen 2

Durchgefiihrte PL Sitzungen 8

Frage 5
Zeitplan: Wann dirfen die Stimmberechtigten mit dem Abschluss des Projekts und der Vorstel-

lung der Liegenschaften Strategie und des Masterplans rechnen? Welche Zwischenschritte sind
bis dahin vorgesehen? Fiir wann ist die Urnenabstimmung zum Schwimmbad geplant?

Antwort:

Mutmasslicher Zeitplan

e Infoveranstaltung 1. Quartal 2022
e Abschluss des Projektes 3. Quartal 2022
e Vorstellung Liegenschaften Strategie / Masterplan 4. Quartal 2022
e Urnenabstimmung Schwimmbad 1. Quartal 2023

In diesem Zeitplan sind die Zu- / Abgange von Gemeinderatsmitgliedern sehr grob eingerech-
net.

Referentin: Gemeindeprasidentin[ ]

Die Gemeindeprasidentin weist darauf hin, dass die Anfrage sowie die Antwort des Gemeinde-
rats im Vorfeld auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet und an der heutigen Gemeinde-
versammlung jedem Stimmberechtigten schriftlich abgegeben worden ist und deshalb nach
Riicksprache mit dem Anfragesteller auf die Verlesung verzichtet wird.

Stellungnahme von Anfragesteller| |

Die Gemeindeprasidentin weist darauf hin, dass der Anfragesteller zur Antwort Stellung neh-
men kann. Anschliessend kann eine Diskussion beantragt werden. Wird die Diskussion bean-
tragt, stimmt die Gemeindeversammlung dariiber ab, ob eine solche stattfinden kann. In der
Diskussion konnen dem Gemeinderat keine neuen inhaltlichen Fragen gestellt werden und es
findet auch keine Abstimmung statt. Es kann jederzeit ein Ordnungsantrag tber Abbruch der
Diskussion gestellt werden.

I |wiinscht das Wort, gibt eine kurze Stellungnahme ab beméangelt im Wesent-

lichen die zahlreichen Arbeitsgruppen und den viel zu langen Zeitplan fiir die Umsetzung. Der
Gemeinderat solle auch die personellen und organisatorischen Massnahmen prifen. Er Ginscht
keine Diskussion Uber die Anfrage.
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Diskussion zur Anfrage

Die Gemeindepréasidentin fragt die Versammlung an, ob eine Diskussion gewiinscht wird. Dies
ist nicht der Fall.

Somit ist die Anfrage erledigt.
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Traktandum 7

Al1.2.2 Beschluss 2021-9
Beantwortung allfédlliger Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Ausgangslage

Mit E-Mail vom 1. Dezember 2021 stellt Frau | I
| l dem Gemeinderat eine Anfrage gemass Art.
17 des Gemeindegesetzes (GG) mit folgendem Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Gemeindeprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates

An der heutigen Parolenfassung der EDU kam zum Traktandum 4 der Dezember-GV ,,Bewilli-
gung der Betriebskostenbeitrage 2022 - 2024 an die Ritterhausgesellschaft Bubikon" folgende
Fragen auf:

1. Wurden die umliegenden Gemeinden, wie z. Bsp. Diirnten und Riti ebenfalls um Kostenbe-
teiligung angefragt (von Seiten der EDU wiére eine Aufteilung wie folgt sinnvoll: Bubikon
CHF 75000 / Riti CHF 15000 / Dirnten CHF 10°000)?

2. Was ist die Alternative, wenn der Souveran die CHF 100‘000 nicht bewilligt?

Antwort des Gemeinderates

Frage 1

Wurden die umliegenden Gemeinden, wie z. Bsp. Diirnten und Riti ebenfalls um Kostenbeteili-
gung angefragt (von Seiten der EDU ware eine Aufteilung wie folgt sinnvoll: Bubikon CHF 75000
/ Riti CHF 15°000 / Diirnten CHF 10°000)?

Antwort:

Es handelt sich beim Beitragsgesuch um einen wichtigen Verein von Bubikon. Es ist nicht die
Aufgabe des Gemeinderates andere Sponsoren zu suchen oder unseren Beitrag davon abhangig
zu machen, ob auch andere Gemeinden mitmachen oder nicht.

Frage 2
Was ist die Alternative, wenn der Souveran die CHF 100000 nicht bewilligt?

Antwort:

Dann erhdlt die das Ritterhaus keine Beitrage der Gemeinde und hat nur die Zusage des Kan-
tons Zirich fir einen jahrlichen Defizitbeitrag von CHF 175‘000. Diese Zusage hat der Kanton
gegenuber der Ritterhausgesellschaft aber an die Bedingung geknlpft, dass Bubikon und/oder
umliegende Gemeinden (wieder) einen jahrlichen Betriebskostenbeitrag von CHF 100'000 leis-
ten.
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Im Weiteren steht es der Versammlung frei, den Beitrag zu kiirzen oder zu erhéhen.»

Weitere Uberlegungen des Gemeinderates:

Der Gemeinderat prift Gesuche auf ihre formelle und materielle Richtigkeit hin und gibt eine
entsprechende Empfehlung ab.

Der Adressat fiir diese Anfrage ist das Ritterhaus. Der Gemeinderat, respektive die Gemeinde-
versammlung behandelt lediglich ein Beitragsgesuch von Dritten. In deren Finanzierungsstratgie
hat sich der Gemeinderat nicht einzumischen. Allfdllige interne Kenntnisse aus dem Geschaft
unterliegen der Schweigepflicht respektive dem Sitzungsgeheimnis.

An der Gemeindeversammlung wird ein Vertreter der Ritterhausgesellschaft anwesend sein,
und kann allenfalls von der Versammlung angefragt werden.

Referentin: Gemeindeprasidentin| |

Die Gemeindeprasidentin weist darauf hin, dass die Anfrage sowie die Antwort des Gemeinde-
rats im Vorfeld auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet und an der heutigen Gemeinde-
versammlung jedem Stimmberechtigten schriftlich abgegeben worden ist und deshalb nach
Ricksprache mit dem Anfragestellerin auf die Verlesung verzichtet wird. Die Anfragestellerin ist
auch in der Versammlung nicht anwesend somit ist die Anfrage erledigt.

Schluss der Versammlung

Die Gemeindeprasidentin stellt fest, dass alle traktandierten Geschéafte behandelt worden sind.
Sie fragt die Versammlung an, ob Einwendungen gegen die Geschaftsfihrung erhoben werden.

e Eswerden keine Einwendungen erhoben bzw. angemeldet.

Im Weiteren verweist die Prasidentin auf die auf Seite zwei des Beleuchtenden Berichts aufge-
fihrten Rechtsmittel:

Gegen Beschliisse der Gemeindeversammlung kann, von der Veroffentlichung an gerechnet,
beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil

— wegen Verletzung von Vorschriften iber die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. ci.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22
Abs. 1 VRG)

— und im Ubrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungeniigender Feststellung des
Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen
schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie §
20 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Prasidentin macht ausdricklich darauf aufmerksam, dass der Rekurs wegen Verletzung von
Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung voraussetzt, dass diese an der Versamm-
lung von irgendeiner stimmberechtigten Person gertigt worden sind (§ 21a Abs. 2 VRG).
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Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit moglich beizulegen.

Protokollgenehmigung

Der Gemeinderat priift an der nachsten, auf die Gemeindeversammlung folgenden Gemeinde-
ratssitzung das Protokoll auf seine Vollstdandigkeit und Richtigkeit hin und bezeugt dies durch
Beschluss und Unterschrift. Es gilt die Unterschriftenregelung gemass Gemeindeordnung. Nach
der Unterzeichnung ist das Protokoll 6ffentlich.

Fur das Pr/otokoll



walte
Textfeld


	Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt folgendes Bild (in CHF):
	Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt folgendes Bild (in CHF):

